
 

 
 
 

 
8. Sitzung des Gemeinderates  

am 15. Dezember 2022 

 
 
Obmann: 
Bgm. Christian Härting WFT   
 
1. Vizebürgermeister: 
VBgm. Klaus Schuchter, MA WFT   
 
2. Vizebürgermeister: 
VBgm. MMMag. Dr. Johannes Augustin NEOS   
 
Mitglieder: 
GR Mag. Felix Hell WFT   
EGR Georg Pfanzelt WFT  Ersatz für GR Lung 
GR Larissa Pöschl WFT   
GV Silvia Schaller WFT   
GV Mag. Alexander Schatz WFT   
GR Mag. (FH) Cornelia Springer WFT   
GR Güven Tekcan WFT   
GR Daniela Brunner NEOS   
GR Ahmet Demirci NEOS   
GR MMag. Stefan Stillebacher NEOS   
GR Theresa Schromm, BA GRÜNE   
GV Christoph Walch GRÜNE   
GR Michael Ebenbichler FPÖ   
EGR Gabriel Mösl FPÖ  Ersatz für GR Gasser 
GR Alexandra Lobenwein SPÖ   
GV Mag. Norbert Tanzer DEIN T   
GR Alfred Mühl MFG   
EGR Anna Theresa Schatz BLT  Ersatz für GR Klieber 
 
Weiters anwesend: 
RL Doris Schiller zu Punkt 2) Voranschlag 2023 (bis 20:03 Uhr) 
AL Mag. Bernhard Scharmer   
 
Schriftführerin: 
RL Sabine Hofer   
 

abwesend: 

GR Simon Lung WFT   
GR Wolfgang Gasser FPÖ   
GR Herbert Klieber BLT   
 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende: 21:58 Uhr 
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Tagesordnung 
 
1.) Genehmigung der 6. und 7. Sitzungsniederschrift 
2.) Voranschlag 2023 
2.1.) Vorlage Budget 2023 
2.2.) Genehmigung Steuern, Gebühren und Entgelte ab 01.01.2023 
2.3.) Änderung Friedhofsgebührenverordnung 
2.4.) Änderung Hundesteuerverordnung 
2.5.) Genehmigung Dienstpostenplan 2023 
2.6.) Genehmigung mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2027 
2.7.) Genehmigung Voranschlag 2023 
2.8.) Voranschlagsübertragungen und Überschreitungen 2022 
3.) Anträge und Berichte des Bürgermeisters 
3.1.) Genehmigung Zuführung an zweckgebundene Rücklage und Entnahme der 

Rücklage für Pflege im Jahr 2023 
3.2.) Waldumlage - Änderung Hektarsätze 
3.3.) Änderung Parkabgabeverordnung 
3.4.) Verordnung - Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabe 
3.5.) Kaufvertrag GHS - Kindergarten Obermarkt 
3.6.) Vergabe Darlehen Ankauf Kindergarten Obermarkt 
3.7.) Verkaufsanbot Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen 
3.8.) Ausschreibung - Serverhardware u. Software 2022 und Vergabe Leasing 
3.9.) Änderungen Gemeindeeinsatzleitung 
3.10.) Sitzungstermine 2023 
3.11.) Berichte aus den Gemeindeverbänden 
4.) Anträge und Berichte des Substanzverwalters der 

Gemeindegutsagrargemeinschaften 
4.1.) Genehmigung Voranschläge 2023 der Gemeindegutsagrargemeinschaften 

Hämmermoos, Wildmoos und Puitwangalpe 
4.2.) Weidebeiträge 
5.) Anträge und Berichte aus der 10., 11. und 12. Gemeindevorstandssitzung 
5.1.) Kurzberichte aus der 10., 11. und 12. Gemeindevorstandssitzung 
6.) Anträge aus dem Bauamt 
6.1.) Grundsatzbeschluss Errichtung Friedensglocke - Vergabe Bauarbeiten Rückbau 
7.) Berichte aus der 5. und 6. Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und 

Katastrophenschutz 
8.) Anträge und Berichte aus der 3. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Mobilität 
8.1.) Zustimmung Regiobus Seefeld 
8.2.) Berichte 
9.) Berichte aus der 3. Sitzung des Ausschusses für Kunst und Kultur 
10.) Anträge und Berichte aus der 4. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie 
10.1.) Ausschreibung Müllfahrzeug 
10.2.) Berichte 
11.) Berichte aus der 4. Sitzung des Überprüfungsausschusses 
12.) Anträge und Berichte aus der 7. und 8. Sitzung des Bau- und 

Raumordnungsausschusses inkl. Fortschreibung ÖRK 
12.1.) Bebauungsplanänderung B155b-22 und Ergänzender Bebauungsplan E303-22, Gst 

.114/2, Bereich Obermarkt 
12.2.) Flächenwidmungsplanänderung 2022-00014 – einheitliche Widmung des 

Bauplatzes, Gst 2697, Bereich Vinzenz-Gredler-Straße 
12.3.) Berichte 
13.) Berichte aus der 4. Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kinderbetreuung 
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14.) Anträge und Berichte aus der 3. Sitzung des Ausschusses für Sport und 
Vereinswesen 

14.1.) Laufveranstaltung - "In Telfs Laft's" 
14.2.) Vorplatz Jugendzentrum - Anschaffung Outdoor-Trainingsgeräte 
14.3.) Berichte 
15.) Anträge, Anfragen und Allfälliges 
16.) Personelles 
16.1.) Berichte aus der 10., 11. und 12. Gemeindevorstandssitzung 
16.2.) Abt. Ia - Beschäftigung Mitarbeiter_in der Öffentlichkeitsarbeit/Medienbüro 
16.3.) Abt. Va - Beschäftigung Marketingassistenz mit Schwerpunkt Social Media 
16.4.) Senkung Dienstgeberbeitrag 
16.5.) Anträge Verdienstmedaillen für die Verleihung am 20.01.2023 
16.6.) Vertrauliche Anfragen 
16.6.1.) Oums OG (Hofer Marco und Thothus Sarawut) - Kündigung Mietvertrag - Restaurant 

OumS Thai Restaurant - Eduard-Wallnöfer-Platz - Geschäftslokal G 10 und Garage G 
19 

 
 
Bgm. Christian Härting begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 
eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung. 
 
Bgm. Härting entschuldigt GR Lung, GR Gasser und GR Klieber und gelobt Anna Theresa 
Schatz an. 
 
Bgm. Härting gratuliert folgenden Gemeinderäten zum Geburtstag: GR Daniela Brunner und 
GR Wolfgang Gasser. 
 
Bgm. Härting erkundigt sich, ob es zur Tagesordnung Fragen oder Änderungswünsche gibt. 
 
Nachdem dies verneint wird, ersucht Bgm. Härting um Aufnahme folgender Punkte: 
 
16.4)  Senkung Dienstgeberbeitrag 
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die erweiterte Tagesordnung zu genehmigen, 
der TO-Punkt “16) Personelles” wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten. 
 
 

1 Genehmigung der 6. und 7. Sitzungsniederschrift 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Niederschriften der 6. und 7. 
Gemeinderatssitzungen zu genehmigen. 
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2 Voranschlag 2023 
 

2.1 Vorlage Budget 2023 
 
Bgm. Härting berichtet wie folgt: 
 
„Hoher Gemeinderat, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, 
werte Referatsleiterinnen und Referatsleiter, 
geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Presse! 
 
Zwei Jahre Pandemie, eine Wirtschafts- und eine Energiekrise gehen an keinem 
Gemeindebudget spurlos vorbei. Trotzdem kann ich Ihnen heute einen ausgeglichenen 
Voranschlag, einen sinkenden Gesamtschuldenstand sowie ein zukunftsträchtiges 
Investitionsvolumen präsentieren. 
 
Die Erstellung des Voranschlags für das Haushaltsjahr 2023 stellte uns erneut vor große 
Herausforderungen. Waren es in den letzten beiden Jahren vor allem die Corona-Pandemie 
und die Steuerreform, die uns beschäftigten, sind wir nun mit den stark steigenden Kosten im 
Energie- und Personalbereich konfrontiert. Für uns nicht so belastend ist der Anstieg des 
steigenden Zinsniveaus, da wir vor einigen Jahren schon ca. 90 % der Fremdmittel mit 
Fixzinsdarlehen finanziert haben. Zusätzlich sind aber auch die steigenden Kosten für die 
Sachausgaben angesichts der sehr hohen Inflation zu berücksichtigen. Klar ist, dass wir die 
Schulden weiter reduzieren müssen, um kommende Krisen und anstehende Großprojekte zu 
stemmen. Wie eingangs erwähnt: Zwei Jahre Pandemie, eine Wirtschafts- und eine 
Energiekrise gehen an keinem Budget spurlos vorbei.  
 
Wie gewohnt hat die Finanzverwaltung das Budget 2023 akribisch vorbereitet. Bereits seit 
Ende Juni wurden mit sämtlichen Ressortchefs die Budgetwünsche erhoben und der 
Finanzverwaltung mitgeteilt. Alle Ressorts und Abteilungen mussten und müssen kritisch 
hinterfragen, welche Projekte angesichts dieser Situation am vordringlichsten sind. Ich weiß, 
dass dies von den Gemeinderatskolleginnen und -kollegen sowie den Referatsleiterinnen 
und Referatsleitern in den vielen Budgetbesprechungen entsprechend gehandhabt wurde.  
 
Bereits am 8. November fand die Budgetbesprechung mit den Vizebürgermeistern statt. 
Nach dieser Besprechung wurde der Entwurf des Voranschlages 2023 allen Fraktionsführern 
übermittelt und in der GV-Sitzung am 17.11.2022 erörtert. Änderungen wurden noch 
aufgenommen. Für diese konstruktive Sitzung möchte ich mich bei allen 
Fraktionsführerinnen und Fraktionsführern ganz herzlich bedanken.  
 
Wie Sie wissen, bin ich als Bürgermeister gemäß Tiroler Gemeindeordnung verpflichtet, den 
Voranschlag so zeitgerecht zu erstellen, dass dieser nach Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 in Wirksamkeit treten kann. Die 
öffentliche Auflage des Voranschlags erfolgte vom 29.11.2022 bis einschließlich 14.12.2022. 
Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. 
 
Wir sind bisher gemeinsam durch Pandemie und Krisen gegangen und werden das weiterhin 
tun. Erinnern darf ich, dass wir in den Krisenjahren sofort reagiert und 
Nachtragsvoranschläge erstellt haben, sodass wir trotz all den Mindereinnahmen positive 
Rechnungsabschlüsse präsentieren konnten. Auch dieses Jahr bin ich sehr zuversichtlich, 
dass wir positiv abschließen werden.  
 
Somit gleich zur Sache:  
Es sind wahrscheinlich die schwierigsten Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg, mit denen die 
Menschen und Kommunen in diesem Land konfrontiert sind. Die Bundesregierung hat 
deshalb ein weiteres Gemeindepaket in Höhe von einer Milliarde Euro – die sogenannte 
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Gemeindemilliarde bzw. das KIG, also Kommunalinvestitionsgesetz 2023 – für die Jahre 
2023 und 2024 beschlossen. Damit wird unsere Gemeinde mit einem Betrag in Höhe von 
€ 1.698.000,00 unterstützt, wobei lt. Richtlinien das Doppelte dieses Betrages zu investieren 
ist.  
 
Zusammenfassung Verwendung Beiträge Bund Kommunalinvestitionsgesetz 2023: 

Straßenbau und Gehsteigbau € 850.000,00 

Erneuerbare Energie € 630.000,00 

PV Anlage SPZ € 110.000,00 

LED Straßenbeleuchtung € 108.000,00 

Summe € 1.698.000,00 

 
Vorgesehen ist, dass von der Gemeindemilliarde die Hälfte für kommunale Investitionen 
verwendet werden muss. Wir haben uns gemeinsam für den Straßen- und Gehsteigbau 
ausgesprochen, in den wir 2023 zwei Millionen Euro stecken wollen. Die zweite Hälfte ist für 
Investitionen in den wirksamen Einsatz von Energie, also die Energieeffizienz, und für den 
Umstieg auf erneuerbare Energie vorgesehen. 
 
Die Berechnung der Ertragsanteile 2023 konnte vorläufig nur auf Basis der Volkszahl zum 
31.10.2020 erfolgen, da die Registerzählung zum Stichtag 31.10.2021 erst im Frühjahr 2023 
kundgemacht wird. Das bedeutet, dass seitens des Bundes eine Aufrollung der 
Ertragsanteile nach dem endgültigen Ergebnis erst im Laufe des Jahres 2023 erfolgt. 
Deshalb haben wir einen Betrag in Höhe von € 19,3 Mio. veranschlagt.  
 
Auch wenn die Kommunalsteuer-Einnahmen im kommenden Jahr wahrscheinlich steigen 
werden, stehen die Gemeinden auch 2023 bei den Voranschlägen vor großen 
Herausforderungen.  
 
Die aktuellen geopolitischen und volkswirtschaftlichen Risiken führen besonders auf der 
Ausgabenseite zu großer Unsicherheit. Wir befinden uns gerade am Höhepunkt der durch 
die Strom- und Gaspreise befeuerten Teuerungskrise. Dies bedeutet für Telfs rd. € 1,6 Mio. 
Mehrkosten. Das sind € 1,0 Mio. Mehrkosten für Strom, € 170.000,00 für steigende 
Betriebskosten und € 400.000,00 für Brennstoffe. Allerdings haben wir in der 
Gemeindevorstandssitzung vereinbart, dass wir von den Gemeindewerken Telfs GmbH, die 
durch den Verkauf des Stromes der Wasserkraftwerke einen höheren Gewinn erzielen, einen 
Betrag von € 450.000,00 abschöpfen werden.  
 
Die Personalkostenentwicklung im Jahr 2023 hängt immer maßgeblich von den 
Gehaltsabschlüssen im öffentlichen Dienst ab. Nachdem die Gehaltsverhandlungen am 
23.11.2022 mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 7,32 % abgeschlossen und auch vom 
Land Tirol sowie von den Gemeinden übernommen werden, haben wir das Budget nochmals 
korrigiert, da wir zum Zeitpunkt der Budgeterstellung von einer Erhöhung von 6 % 
ausgegangen sind. Die Steigerung der Dienstposten ergibt sich hauptsächlich durch die 
Neuanstellungen im Bildungsbereich.  
 
Trotz all dieser Krisen in Verbindung mit den Teuerungen und vielen Ungewissheiten ist es 
uns gelungen, das Budget 2023 ohne Gebührenerhöhungen im Bereich Kindergarten- und 
Kinderkrippenbeiträge sowie bei den Müllgrundgebühren auszugleichen!  
 
Notwendig sind jedoch Indexanpassungen der privatrechtlichen Entgelte bei der 
Abfallentsorgung im Abfallwirtschaftszentrum, bei den Sport- und Veranstaltungszentren 
sowie bei den Grabgebühren und der Hundesteuer. Hierzu darf ich anmerken, dass es einen 
Grundsatzbeschluss gibt, eine jährliche Indexanpassung vorzunehmen. Diese wurde jedoch 
durch die Corona-Pandemie in vielen Bereichen im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger 
ausgesetzt. Die letzte Anpassung zB. der Grabgebühren war 2018 erfolgt. 
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Unsere nachhaltige Budgetpolitik der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass wir trotz Krisen in 
der Lage waren und sind, die erforderlichen Anschaffungen bzw. Investitionen zu tätigen.  
 
Der Schuldenstand aufgrund neuer, dringender und notwendiger Investitionen von 
€ 4.754.200,00 erhöht sich auf € 27.623.500,00, die Tilgung wurde mit € 2.208.800,00 
veranschlagt. Die Zinsen betragen voraussichtlich € 579.700,00. Ich darf Ihnen einen kurzen 
Überblick über die Darlehensaufnahmen für unsere Projekte im kommenden Jahr geben: 
 
Restzuzählungen Darlehensaufnahmen: 
Dachsanierung Sportzentrum € 275.700,00 
Begegnungszone Teil II € 440.000,00 
Summe bereits beschlossener Darlehen noch nicht zugezählt € 715.700,00 
 
Neue Darlehensaufnahmen – bereits beschlossene Projekte: 
Feuerwehrfahrzeug € 218.500,00 
Ankauf Räumlichkeiten KG Obermarkt € 610.000,00 
Summe beschlossener Projekte €  828.500,00 
 
Neue Darlehensaufnahme – Projekte 2023 
Friedensglocke Mösern € 300.000,00 
Hochwasserschutzbau Giessen € 200.000,00 
Großsanierung Turnhalle Mittelschulen € 460.000,00 
Straßen- und Gehsteigbau € 1.150.000,00 
Umbau und Sanierung Verwaltung Rathaus € 500.000,00 
Umstellung auf erneuerbare Energie € 600.000,00 
Summe neuer Darlehensaufnahmen Projekte 2023 € 3.210.000,00 
 
Summe Darlehensaufnahmen gesamt € 4.754.200,00 
 
Schuldenstand: 
Schuldenstand 01.01.2023 € 25.078.100,00 
Zugang Schulden 2023 € 4.754.200,00 
Abzüglich Tilgungen 2023 € -2.208.800,00 
Schuldenstand 31.12.2023 € 27.623.500,00 
 
Die Nettoneuverschuldung der Marktgemeinde Telfs beträgt bei einem Investitionsvolumen 
von € 10,7 Mio. lediglich € 2,5 Mio., wobei die jährliche Tilgung € 2,2 Mio. beträgt. 
 
Jedoch reduziert sich der Gesamtschuldenstand inkl. Leasingverpflichtungen und 
Haftungen aller Verbände und Tochtergesellschaften von € 46,0 Mio. auf € 45,15 Mio. 
 
Gehen wir kurz auf die einzelnen Bereiche und thematischen Schwerpunkt im 
Investitionsplan 2023 ein: 
 
Umbau und Sanierung Verwaltung 
Unsere Verwaltung im Rathaus muss feuerpolizeilich sowie elektrotechnisch auf aktuellen 
Stand gebracht werden. Außerdem sind aufgrund Umstrukturierungen einige Büroumbauten 
und -adaptierungen notwendig. Diese Maßnahme haben wir mit einem Betrag in Höhe von 
€ 500.000,00 angesetzt. 
 
Thema Klima- und Umweltschutz 
Der Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt ist eine der wichtigsten Herausforderungen 
unserer Zeit. Die Bemühungen von Städten und Gemeinden im Klimaschutz sind dabei von 
immenser Bedeutung, denn Gemeinden errichten, verwalten und erhalten wichtige 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Infrastruktur. Wir konnten auch im Jahr 2022 
wichtige Maßnahmen für den Klimaschutz umsetzen. Aufgrund des vierten 
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Kommunalinvestitionspaketes des Bundes erhalten wir für diese Maßnahmen Zuschüsse in 
Höhe von rd. € 850.000,00. Diese wurden wie folgt veranschlagt: 
 

Zuschüsse Bund – Kommunalinvestitionen 2023 Zuschuss Bund 

Umstellung LED Straßenbeleuchtung € 108.000,00 

Erneuerung Energieträger € 630.000,00  

Dachsanierung und PV Anlage SPZ € 110.000,00 

Summe € 848.000,00 

 
Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Bereich ist die Förderung der Bürger mit unseren erst 
kürzlich beschlossenen Umwelt- und Energieförderrichtlinien. Dies wurde mit einem Betrag 
in Höhe von € 120.000,00 veranschlagt. Außerdem investieren wir viel Geld für den 
öffentlichen Nahverkehr. Nach jahrelangen Verhandlungen zwischen VVT, TVB Seefeld und 
den Gemeinden am Seefelder Plateau ist es uns gelungen, die Busverbindung Telfs – 
Mösern – Seefeld deutlich zu verbessern. Auch die Anbindung an Buchen und Leutasch wird 
ab Juli dem Bedarf angepasst. 
 
Thema Kinderbetreuung & Schulen 
Kindergärten mussten neu gebaut bzw. erweitert werden – dieses Thema ist ein 
Dauerschwerpunkt. Grund dafür ist die demografische und gesellschaftliche Entwicklung. Die 
Anpassung der Gruppengrößen und des Betreuungsschlüssels haben nicht nur mehr 
Personal, sondern auch bauliche Investitionen nach sich gezogen. Die früher halbtägigen 
Kindergärten wurden zu ganztägigen Betreuungsformen ausgebaut. Die Notwendigkeit, für 
die entsprechende Verpflegung zu sorgen, machte zusätzliche Investitionen erforderlich. 
Land und Bund leisten hier große finanzielle Unterstützung für den weiteren Ausbau, was 
uns speziell beim Ankauf des neuen Kindergartens Obermarkt zugutekommt. Jedoch werden 
die Personalaufwendungen und die damit verbundenen Gesamtabgänge in diesem Bereich 
immer größer. 
 
Im Budget veranschlagt ist dafür ein Betrag von € 1,15 Mio. für den Ankauf der 
Räumlichkeiten inkl. Einrichtungskosten und Außenanlage.  
 
Im Bildungsbudget wurden zum größten Teil die Wünsche des jeweiligen pädagogischen 
Personals erfüllt. Wichtig ist, dass wir in den Mittelschulen, die in die Jahre gekommene 
Turnhalle in Höhe von € 700.000,00 sanieren und neue Gerätschaften anschaffen müssen. 
Auch für diese Investition erhalten wir vom Land Tirol Bedarfszuweisungen. Der Restbetrag 
muss mittels Darlehen finanziert werden, wobei die Tilgungen und Zinsen bei der 
Kopfquotenabrechnung mit den jeweiligen Sprengelgemeinden berücksichtigt werden. Im 
Investitionsplan 2023 sind € 70.000,00 für Planungskosten für den großen Um- bzw. 
Erweiterungsbau des Einberger-Schulzentrums veranschlagt. Diese werden aus 
Eigenmitteln finanziert. 
 
Thema Pflege 
Die Planungen für den Zu- und Neubau beim Pflegeheim Wiesenweg gehen in die finale 
Phase. Der Altenwohnheimverband Telfs und Umgebung schreibt für 2023 den 
Mitgliedsgemeinden einen zusätzlichen finanziellen Beitrag in der Höhe von € 1 Mio. vor, um 
für dieses Projekt Vorsorge zu treffen. Der Anteil der Marktgemeinde Telfs beträgt rund 
€ 520.000,00. Diese Summe wird von unseren zweckgebundenen Rücklagen bezahlt. 
 
Thema Friedensglocke 
Wie bekannt ist, feierten 2022 die ARGE ALP ihren 50. und unsere Friedensglocke ihren 25. 
Geburtstag. Aufgrund des abgelaufenen Pachtvertrages und damit des notwendigen 
Rückbaus wurde auch die Verlegung der Glocke im Voranschlag 2023 mitaufgenommen. Die 
entsprechenden Summen für diese Investitionen findet man ebenso im Budgetentwurf. 
 
  

Fra
u H

ofe
r S

ab
in

e 

27
.02

.20
23

15
:5

1:
11



 8. Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2022 

 - 8 -  

Thema Hochwasserschutz 
Im Bereich Hochwasserschutz wurde bereits 2022 ein Betrag in Höhe von € 200.000,00 für 
die Bachverbauung des Giessen veranschlagt. Nachdem erst jetzt die genauen Kosten 
bekannt sind, wurde diese Investition wieder im Budget 2023 fortgeschrieben. 
 
Thema Straßen- und Gehsteigbau 
Aufgrund des Bundeszuschusses für Investitionen möchten wir nächstes Jahr € 2,0 Mio. 
investieren, wobei wir € 1.150.000,00 über Darlehensaufnahmen finanzieren. Für laufende 
Instandhaltungen von Straßen wurde ein weiterer Betrag in Höhe von € 220.000,00 
veranschlagt. 
 
Ankauf Feuerwehrfahrzeug TLFA 3000: 
Die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges TLFA 3000 wurde bereits beschlossen. 
Aufgrund der langen Lieferzeit wird dieses erst 2023 schlagend. Es wurde mit einem 
Investitionsvolumen von € 482.500,00 veranschlagt, wobei die Subventionszuschüsse in 
Höhe von € 264.000,00 bereits schriftlich vorliegen. 
 
PV-Anlage Sportzentrum: 
Bereits im Sommer wurde eine PV-Anlage auf dem Dach der Tennishalle mit geschätzten 
Kosten in Höhe von € 220.000,00 beschlossen. Diese wurde nun im Budget 2023 
mitaufgenommen. Hier ist erfreulich, dass wir nicht nur Bundeszuschüsse, sondern auch 
GAF-Mittel erhalten, sodass voraussichtlich keine Darlehensaufnahme erfolgen muss. 
 
Die im Investitionsplan angeführten Projekte wie  

 Restinvestitionen Neubau Kindergarten Markt und Kinderkrippe Markt 

 Ortskerngestaltung 

 Park & Ride Anlage Telfs/Pfaffenhofen 

 Dachsanierung Tennishalle 
sind Übertragungen vom Haushaltsjahr 2022 auf 2023, da teilweise die Endabrechnungen 
noch ausständig sind bzw. die genehmigten Bedarfszuweisungen lt. Portal Tirol erst im Jahr 
2023 überwiesen werden.  
 
Wir hoffen, dass wir im Jahr 2023 kein Nachtragsbudget aufgrund der Energiekrise erstellen 
müssen, denn diese unterjährigen Voranschläge stellen eine enorme Herausforderung dar.  
 
Erlauben Sie mir, dass ich einige weitere Investitionen bzw. Instandhaltungen, die immerhin 
rd. € 1,75 Mio. ausmachen und ohne Darlehensaufnahme veranschlagt wurden, erwähne: 
 

Haushaltskonto Ansatzbezeichnung Postbezeichnung FH-VA 2023 

1/016000-042001 Elektronische Datenverarbeitung  Hardwarenachrüstung  20.000,00  

1/016000-070000 Elektronische Datenverarbeitung  Softwarekauf  25.000,00  

1/163000-042000 Freiwillige Feuerwehren  Betriebsausstattung  22.400,00  

1/163000-614900 Freiwillige Feuerwehren  
einmalige Instandhaltungen Gebäude 
und Einrichtung  32.500,00  

1/212000-042010 Mittelschule Anton Auer  Betriebsausstattung Böden, Möbel  13.400,00  

1/212000-042030 Mittelschule Anton Auer  Projekt 2022 MS Anton Auer  170.000,00  

1/212000-614900 Mittelschule Anton Auer  Einmalige Instandhaltungen  22.000,00  

1/212001-042010 Mittelschule Weißenbach  Betriebsausstattung Böden, Möbel  25.000,00  

1/212001-042020 Mittelschule Weißenbach  Betriebsausstattung EDV  20.000,00  

1/213000-042020 Walter Thaler Schule  Betriebsausstattung EDV  12.000,00  

1/240000-042000 Kindergärten  Betriebsausstattung Haus der Kinder  25.000,00  

1/240060-042010 Kindergarten KG KIKO  Betriebsausstattung Böden, Möbel  20.400,00  

1/320200-042000 Landesmusikschulen  Betriebsausstattung  15.000,00  

1/360000-042000 Heimatmuseen und Villa Schindler  Betriebsausstattung Noaflhaus  25.000,00  

1/360000-614900 Heimatmuseen und Villa Schindler  
Einmalige Instandhaltungen 
Noaflhaus und Villa Schindler  35.000,00  
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1/522000-040000 Erneuerbare Energieträger  Fahrräder  30.000,00  

1/612000-002003 Gemeindestraßen  einmalige Sanierungen Brücken  45.000,00  

1/612000-002004 Gemeindestraßen  Straßenplanung Anton Auer  27.400,00  

1/631000-004000 Konkurrenzgewässer  Bachverbauung   15.000,00  

1/631000-006000 Konkurrenzgewässer  Hochwasserschutzbau  20.000,00  

1/640000-050000 
Einrichtung und Maßnahmen der 
Strassenverkehrsordnung  Verkehrsschilder  30.000,00  

1/789000-050000 Förderung Handel, Gewerbe  Weihnachtsbeleuchtung  17.000,00  

1/815000-030070 
Park- und Gartenanlagen, 
Kinderspielplätze  Spielgeräte  35.000,00  

1/815000-618900 
Park- und Gartenanlagen, 
Kinderspielplätze  Einmalige Instandhaltungen  105.000,00  

1/816000-050000 
Öffentliche Beleuchtung und 
öffentliche Uhren  

EA. Div. Erweiterungen Beleuchtung 
Umstellung auf LED  200.000,00  

1/840000-000000 Grundbesitz  für Grund- und Hausablösen  100.000,00  

1/840000-000002 Grundbesitz  Grunderwerbssteuer  20.000,00  

1/840000-001000 Grundbesitz  
Unbebaute Grundstücke 
(landwirtschaftlich)  307.000,00  

1/840000-010000 Grundbesitz  Abbruch Kamin Krehbachgasse  80.000,00  

1/852000-050003 Betriebe der Müllbeseitigung  Sammelstellen  65.000,00  

1/866000-002000 Forstgüter - Waldbesitz  Wald-und Holzbringungswegebau  10.000,00  

1/866000-050000 Forstgüter - Waldbesitz  Klammwegsteig  54.000,00  

1/899000-010000 
Rathaussaal Sportzentrum und 
Ortsmarketing  Brandschutz, LED und Lüftung RHS  100.000,00  

1/899000-042000 
Rathaussaal Sportzentrum und 
Ortsmarketing  Membrandächer  10.000,00  

  Summe 1.753.100,00 

 
Außerdem zu erwähnen ist, dass wir auch für nächstes Jahr ein aktives Gemeindeleben in 
Telfs sicherstellen können, und wiederum die Vereinssubventionen für die Bereiche Sport, 
Kultur, Wirtschaft usw. ohne Kürzungen voranschlagen konnten. Diesbezüglich möchte ich 
die Gelegenheit nutzen, den Vereinen für ihre vielseitigen Tätigkeiten im gesamten 
Jahreslauf zu danken. Was täten wir ohne die vielen ehrenamtlichen Funktionärinnen und 
Funktionäre in unseren Vereinen?  
 
Voranschlag Finanzierungshaushalt 2023 
Summe Einzahlungen operative Gebarung € 44.898.800,00 
Summe Auszahlungen operative Gebarung € -39.836.000,00 
Saldo 1 – Geldfluss aus der Operativen Gebarung € 5.062.800,00 
 
Summe Einzahlungen investive Gebarung € 3.872.800,00 
Summe Auszahlungen investive Gebarung € -11.476.700,00 
Saldo 2 – Geldfluss aus Investiven Gebarung € -7.603.900,00 
 
Saldo 3 – Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)  € -2.541.100,00 
 
Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € 4.754.200,00 
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € -2.213.100,00 
 
Saldo 4 – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit € +2.541.100,00 
 
Saldo 5 – Geldfluss aus der Voranschlagswirksamen Gebarung € 0,00 
 
  

Fra
u H

ofe
r S

ab
in

e 

27
.02

.20
23

15
:5

1:
11



 8. Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2022 

 - 10 -  

Zusammenfassung Finanzierungshaushalt Gesamt 2023 

Einzahlungen operative Gebarung € 44.898.800,00 

Einzahlungen investive Gebarung € 3.872.800,00 

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € 4.754.200,00 

Summe Einzahlungen gesamt € 53.525.800,00 

 

Auszahlungen operative Gebarung € 39.836.000,00 

Auszahlungen investive Gebarung € 11.476.700,00 

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € 2.213.100,00 

Summe Auszahlungen gesamt € 53.525.800,00 

 
Wir haben in den letzten Jahren eine solide Budgetpolitik verfolgt und das versetzt uns auch 
mittelfristig in die Lage, ausgeglichen zu veranschlagen. 
 
Der Ergebnishaushalt konnte sogar mit einem Nettoergebnis von plus € 361.300,00 
veranschlagt werden. Im Ergebnishaushalt ist die Afa (Abschreibungen) von € 4,9 Mio. 
beinhaltet.  
 
Voranschlag Ergebnishaushalt 2023  
Summe Erträge € 46.514.100,00 
Summe Aufwendungen € 46.086.300,00 
Zuweisung an Haushaltsrücklagen € 66.500,00 
Nettoergebnis € 361.300,00 
 
Die Sozialabgaben an das Land steigen um rund 4 % und ergeben gegenüber dem 
Wirtschaftsjahr 2022 eine Steigerung von € 400.700,00. 
 
Sozialabgaben an das Land Tirol 2019 bis 2023 

Bezeichnung VA 2019 VA 2020 NVA 2021 VA 2022 VA 2023 

Grundsicherung hoheitlich 616.500,00 553.100,00 424.700,00 513.700,00 505.600,00 

Grundsicherung privatrechtlich und 
mobiler Dienst 

1.053.800,00 1.158.700,00 1.358.600,00 1.547.000,00 1.547.000,00 

Behindertenhilfe 1.266.200,00 1.360.100,00 1.617.400,00 1.639.300,00 1.638.100,00 

Flüchtlingshilfe 114.000,00 130.000,00 4.400,00 59.900,00 154.500,00 

Bezirks – und Landeskrankenhaus 3.171.500,00 3.319.600,00 3.502.600,00 3.704.600,00 3.873.200,00 

Tiroler Jugendwohlfahrt 311.000,00 360.400,00 426.700,00 477.300,00 430.400,00 

Landesumlage 1.144.100,00 1.259.100,00 1.140.000,00 1.357.500,00 1.551.200,00 

Summen 7.677.100,00 8.141.000,00 8.474.400,00 9.299.300,00 9.700.000,00 

Mehraufwand gegenüber dem 
Vorjahr 

248.600,00 463.900,00 284.400,00 824.900,00 400.700,00 

 
Neben den Pflichtausgaben an das Land kann die Marktgemeinde Telfs trotzdem noch 
Familien und Institutionen unterstützen, wie zum Beispiel: Beiträge an Privatkindergärten und 
Privatschulen, Zinszuschüsse für Wohnraumschaffung, Beiträge an den Sozial- und 
Gesundheitssprengel, Beiträge an unsere Blaulichtorganisationen, Beiträge für Familienhilfe 
und Essen auf Rädern, usw. 
 
Aufgrund der bekanntgegebenen Zahlen vom Land Tirol, konnten wir folgende Abgaben- 
Ertragsanteile veranschlagen: 
 
  

Fra
u H

ofe
r S

ab
in

e 

27
.02

.20
23

15
:5

1:
11



 8. Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2022 

 - 11 -  

Entwicklung Abgaben- Ertragsanteile 2019 bis 2023 

2019 Rechnungsabschluss 15.368.195,03 

2020 Rechnungsabschluss 13.935.834,43 

2021 Rechnungsabschluss 16.642.989,19 

2022 Hochrechnung abzüglich Mindestdynamik (-€ 185.900,00) 18.927.700,00 

2023 lt. Land Tirol abzüglich Mindestdynamik (-€ 314.700,00) 19.057.000,00 

 
Nachdem im heurigen Jahr ein feststellbarer positiver Trend bei den Einnahmen der 
Ertragsanteile verzeichnet werden konnte, sagten die Prognosen im Juli für das Jahr 2023 
noch einen Rückgang gegenüber dem Jahr 2022 von rund 1 % voraus. Dieser Trend hat sich 
mit der Oktoberprognose von WIFO und IHS und den daraus resultierenden Berechnungen 
im Bundesministerium für Finanzen erfreulicherweise zum Positiven gedreht. Auf Grund 
dieser neuen Berechnungen dürfen die Gemeinden im Jahr 2023 mit einer Steigerung der 
Ertragsanteile gegenüber dem Jahr 2022 um 1,2 % rechnen.  
 
Die Marktgemeinde Telfs hat in den vergangenen Jahren daran gearbeitet, dass die 
Lebensqualität verbessert wird, die sozialen Standards gewahrt bleiben, die Wirtschaft belebt 
und damit Arbeitsplätze geschaffen werden und die Verwaltung flexibler gestaltet wird. Die 
Arbeitsplätze für die Telferinnen und Telfer haben wir unseren Unternehmern zu verdanken, 
die laufend ihre Betriebsstätten erweitern und Investitionen tätigen. Erlauben Sie mir, hier die 
Leitbetriebe Liebherr, Thöni, Leitner, Ganner, Inntalcenter und Telfs-Park, aber vor allem 
auch die vielen Klein- und Mittelbetriebe sowie Lebensmittelmärkte zu nennen. Dank der in 
Telfs ansässigen Unternehmen können wir im Haushaltsplan 2023 sogar 
Kommunalsteuereinnahmen von über € 6,0 Mio. veranschlagen.  
 
Kommunalsteuerentwicklung 2019 bis 2023: 

2019 Rechnungsabschluss € 5.202.933,06 

2020 Rechnungsabschluss € 4.985.753,01 

2021 Rechnungsabschluss € 5.209.113,60 

2022 Hochrechnung € 5.835.000,00 

2023 Hochrechnung + 5% € 6.119.400,00 

 

Mit dem vorliegenden Budgetplan unterstreichen wir den Stellenwert von Telfs als 
Wirtschaftsstandort. Es liegt ein beachtliches Wirtschaftspotenzial vor, das aber auch in 
unseren gemeindeeigenen Unternehmen und Beteiligungen steckt. Damit müssen wir mit 
Bedacht und Sorgfalt umgehen. Die gut ausgebaute Infrastruktur – vom öffentlichen 
Nahverkehr bis hin zur Trinkwasserversorgung –, ein breites Kultur- und Sportangebot sowie 
ein dichtes Netz an Pflege- und Betreuungseinrichtungen für Seniorinnen und Senioren und 
Pflegebedürftigen können sich sehen lassen.  
 
Die Ansätze für den Personalaufwand wurden mit einer Erhöhung von 7,32 % budgetiert. 
Der bereinigte Personalaufwand beträgt € 9.119.200,00, bei 220,84 Dienstposten und 363 
Köpfen. Im Jahr 2023 wurden € 100.000,00 an Abfertigungen, Dienstjubiläen und 
Treuegeldern im Budget berücksichtigt. Die restlichen Erhöhungen betreffen hauptsächlich 
die Anstellungen im Bereich Bildung. Zu den operativen Einnahmen beträgt der 
Personalaufwand 27,13 %. 
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Personalaufwand: 

Jahr 
Personal-
aufwand brutto 
in € 

Dienstposten Köpfe 
% zu den 
operativen 
Einzahlungen 

2020 RA 9.365.558,77 186,30 312,00 25,37% 

2021 RA 9.745.970,96 188,21 322,44 23,83% 

2022 VA 10.492.400,00 196,84 337,00 25,89% 

2023 VA  12.181.200,00 220,84 363,49 27,13% 

Unterschied +1.688.800,00 24,00 26,49 1,24% 

 

Personalkostenersätze 2023 

Dienststellen VA 2023 

Zuschuss Land für Waldaufseher 70.000,00 

Personalkosten Stützkräfte VS Thielmann 18.200,00 

Personalkosten Stützkräfte Walter Thaler Schule 141.000,00 

Personalkosten Stützkräfte Polytechnische Schule 14.300,00 

Personalkosten - Sprachförderung 167.000,00 

Personalkosten - Integration KG 85.000,00 

Personalkosten Kindergärten 1.193.400,00 

Personalkosten schulische Tagesbetreuung 51.000,00 

Personalkosten Jugendzentrum 88.400,00 

Personalkosten Sekretariat LMS 0,00 

AMS Förderungen Altersteilzeit 14.800,00 

Personalkosten und KUF-Beiträge von Gemeinden Standesamtsverband 242.000,00 

Personalkosten Reinigungskräfte Bundesschule 74.000,00 

Personalkosten Heimhilfen 238.600,00 

Personalkosten Lohnverrechnung AWH 43.000,00 

Personalkosten EDV 32.300,00 

Personalkosten Bauamt 35.000,00 

Personalkosten LMS 530.000,00 

Personalkosten EDV 24.000,00 

Summe 3.062.000,00 

 

Personalaufwand 2023 12.181.200,00 

abzüglich Personalkostenersätze 2023 -3.062.000,00 

Bereinigter effektiver Personalaufwand 2023 9.119.200,00 

 
Im Nachweis der Investitionstätigkeit wurden folgende Projekte veranschlagt, wobei, wie 
erwähnt, teilweise Projekte aufgrund von fehlender Endabrechnung ins Haushaltsjahr 2023 
übertragen wurden. 
 
Investitionsnachweise: 
 

Umbau Sanierung Verwaltung Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Investitionen 500.000,00   

Darlehensaufnahme  500.000,00 

Summe 500.000,00 500.000,00 
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Feuerwehrfahrzeug TLFA 3000 Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Fahrzeug 482.500,00  

Darlehensaufnahme  218.500,00 

Zuschuss Landes-Feuerwehrfonds  198.000,00 

Bedarfszuweisung  66.000,00 

Summe 482.500,00 482.500,00 

 

Bestanderhebungen  
Volksschulzentrum 

Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Planungskosten 70.000,00  

Einbringung Eigenmittel  70.000,00 

Summe 70.000,00 70.000,00 

 

Mittelschulen Turnhalle Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Sanierung Turnhalle und neue Geräte 700.000,00  

Darlehensaufnahme  520.000,00 

Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds  180.000,00 

Summe 700.000,00 700.000,00 

 

Neubau KG und KK Markt Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Rest Baukosten 77.000,00  

Restkosten Einrichtung 29.900,00  

Überschuss aus Vorjahren  98.900,00 

Förderung PV Anlage Land Tirol  8.000,00 

Summe 106.900,00 106.900,00 

 

Ankauf und Einrichtung KG 
Obermarkt 

Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Kaufkosten inkl. Nebenkosten 1.000.000,00  

Einrichtungskosten 150.000,00  

Überschuss aus Vorjahren  122.300,00 

Bedarfszuweisungen   417.700,00 

Darlehensaufnahme  610.000,00 

Summe 1.150.000,00 1.150.000,00 

 

Investitionen Erneuerbare Energie Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Investitionen PV Anlagen und Sonstiges 1.260.000,00  

Bedarfszuweisung   30.000,00 

Beiträge Bund KIG 2023  630.000,00 

Darlehensaufnahme  600.000,00 

Summe 1.260.000,00 1.260.000,00 

 

Straßenbau und Gehsteigbau 2023 Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Baukosten 2.000.000,00  

Beiträge Bund KIG 2023  850.000,00 

Darlehensaufnahme  1.150.000,00 

Summe 2.000.000,00 2.000.000,00 

 

Erweiterung Begegnungszone Teil 2 Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Rest Baukosten 440.100,00  

Rest Darlehensaufnahme  440.000,00 

Überschuss Vorjahre  100,00 

Summe 440.100,00 440.100,00 
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Verlegung Friedensglocke Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Investitionskosten 850.000,00  

Darlehensaufnahme   300.000,00 

Landesgedächtnisstiftung  150.000,00 

Land Tirol BZW  100.000,00 

Beitrag TVB  200.000,00 

Förderungsbeitrag Leader-Region IL  100.000,00 

Summe 850.000,00 850.000,00 
 

Erweiterung 
Parkraumbewirtschaftung Park & 
Ride Telfs/Pfaffenhofen 

Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Rest Baukosten 687.800,00  

Beiträge Gemeinden inkl. Telfs (Rück-
stellung Verwahrgeld) 

 569.300,00 

Bedarfszuweisung   118.500,00 

Summe 687.800,00 687.800,00 
 

Investition Sportzentrum – Dach und 
PV-Anlage 

Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Investitionskosten Dach 276.200,00  

Abgang Vorjahre 19.500,00  

Investition PV Anlage SPZ  220.000,00  

Rest Zuzählung Darlehen – beschlossen 
seit 2018 

 275.700,00 

Bedarfszuweisung   130.000,00 

Beitrag Bund KIG 2023  110.000,00 

Summe 515.700,00 515.700,00 
 

Hochwasserschutzbau Giessen Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Investitionskosten 200.000,00  

Darlehensaufnahme  200.000,00 

Summe 200.000,00 200.000,00 
 

Zusammensetzung Gesamtschulden lt. Voranschläge Ende 2020 bis Ende 2023 

Darlehen, Leasing und 
Haftungen 

RA 31.12.2020 RA 31.12.2021 VA 31.12.2022 VA 31.12.2023  

Schulden Hoheit 26.524.769,37 26.844.631,36 26.996.900,00 27.623.500,00 

Leasing Hoheit 2.932.990,97 2.755.464,24 2.833.300,00 2.969.050,00 

Haftung Bundesschule 4.324.996,95 4.086.022,83 3.852.000,00 3.608.200,00 

Haftung Tennis 60.000,00 40.000,00 27.500,00 17.500,00 

Haftung Gemeindewerke 6.846.879,68 6.214.041,77 5.528.300,00 4.799.000,00 

Haftung Abwasserverband 2.400.338,80 2.215.697,48 2.036.100,00 1.846.500,00 

Haftung Altenwohnheimverband 

52,15 % 
5.194.332,76 4.884.597,95 4.571.000,00 4.290.700,00 

Haftungen GGAG 0,00 121.073,09 190.000,00 586.000,00 

Summe 48.284.308,53 47.161.528,72 46.035.100,00 45.740.450,00 

 

 
In dieser Tabelle sind im Jahr 2022 jedoch die Schuldenstände der jeweiligen Voranschläge 
aufgelistet. Hier darf ich berichten, dass wir mit 31.12.2022 einen Schuldenstand bei der 
Marktgemeinde Telfs von € 25,0 Mio. ausweisen, da etwaige Darlehen im Jahr 2022 nicht 
aufgenommen wurden. 

Fra
u H

ofe
r S

ab
in

e 

27
.02

.20
23

15
:5

1:
11



 8. Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2022 

 - 15 -  

  

 
 
Ich erlaube mir noch, Ihnen die voraussichtlichen Darlehens-Neuaufnahmen für das 
Finanzjahr 2023 zu nennen. 
 

Darlehen  
Zugang 2023 
NEU 

Anmerkung 

Sanierung Sportzentrum  € 275.700,00 
beschlossen 2019 - noch nicht 
zugezählt 

Errichtung Begegnungszone € 440.000,00 
beschlossen 2022 - noch nicht 
zugezählt 

Errichtung Friedensglocke und 
Grundkauf 

€ 300.000,00 Neuaufnahme 

Feuerwehrfahrzeug TLFA 3000 € 218.500,00 beschlossen - Neuaufnahme 

Ankauf Räumlichkeiten KG 
Obermarkt 

€ 610.000,00 beschlossen - Neuaufnahme 

Großsanierung Turnhalle € 460.000,00 Neuaufnahme 

Straßenbau € 1.150.000,00 Neuaufnahme 

Umbau und Sanierung 
Amtsgebäude 

€ 500.000,00 Neuaufnahme 

Bachverbauung Giessen € 200.000,00 Neuaufnahme 

PV-Anlage allgemein und 
erneuerbare Energieträger 

€ 600.000,00 Neuaufnahme 

Zugänge Darlehen € 4.754.200,00   

 
Bei den Leasingverpflichtungen wurden folgende Neuaufnahmen veranschlagt: 

Darlehen  Zugang 2023 Anmerkung 

E-Mopedauto € 15.000,00   

Kuppeldach SPZ € 410.000,00   

EDV Server Gemeinde € 132.000,00   

Schmalspurtraktor € 180.000,00 beschlossen 

KFZ Müllauto LKW € 250.000,00   

Dach Wallnöfer Platz € 150.000,00   

  € 1.137.000,00   
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Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven  

Rücklagen 31.12.2022 31.12.2023 

Rücklagen zweckgebunden für Pflege 476.705,10 238.350,00 

Rücklagen allgemein 610.400,00 610.400,00 

Rücklage zweckgebunden AWZ 36.342,85 42.800,00 

Rücklage zweckgebunden Fasnacht 40.000,00 60.000,00 

Summe 1.163.528,89 951.550,00 

 
Ebenso wurde Ihnen in der Zusammenstellung die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 
2027 übermittelt, wobei der Finanzierungshaushalt für die Jahre 2023 bis 2027 ausgeglichen 
ist, jedoch keiner von uns die finanziellen Auswirkungen in Zukunft voraussehen kann. 
 

Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027 
      VA 2023 MFP 2024 MFP 2025 MFP 2026 MFP 2027 

Summe Erträge  46.514.100,00 44.858.900,00 45.817.800,00 46.188.700,00 47.005.400,00 

Summe Aufwendungen -46.086.300,00 -45.059.300,00 -45.967.500,00 -46.004.100,00 -46.984.400,00 

Summe Zuweisung an 
Rücklagen 

-66.500,00 -66.500,00 -46.500,00 -66.500,00 -66.500,00 

Nettoergebnis 361.300,00 -266.900,00 -196.200,00 118.100,00 -45.500,00 

 
     

 
     Mittelfristige Finanzplanung Finanzierungshaushalt 

     VA 2023 MFP 2024 MFP 2025 MFP 2026 MFP 2027 

Summe Einzahlungen 
operative Gebarung 

44.898.800,00 44.305.600,00 45.662.800,00 46.038.300,00 46.968.900,00 

Summe Auszahlungen 
operative Gebarung 

-39.836.000,00 -40.080.600,00 -41.138.500,00 -41.263.200,00 -42.338.500,00 

Saldo 1 Geldfluss 
operative Gebarung 

5.062.800,00 4.225.000,00 4.524.300,00 4.775.100,00 4.630.400,00 

Summe Einzahlungen 
investive Gebarung 

3.872.800,00 230.900,00 13.600,00 193.600,00 13.600,00 

Summe Auszahlungen 
investive Gebarung 

-11.476.700,00 -2.070.800,00 -5.029.000,00 -2.857.500,00 -2.264.000,00 

Geldfluss aus der 
investiven Gebarung 

-7.603.900,00 -1.839.900,00 -5.015.400,00 -2.663.900,00 -2.250.400,00 

Nettofinanzierungssaldo  -2.541.100,00 2.385.100,00 -491.100,00 2.111.200,00 2.380.000,00 

Summe Einzahlungen 
Finanzierungstätigkeit 

4.754.200,00 0,00 3.000.000,00 270.000,00 0,00 

Summe Auszahlungen 
Finanzierungstätigkeit 

-2.213.100,00 -2.385.100,00 -2.508.900,00 -2.381.200,00 -2.380.000,00 

Geldfluss aus der 
Finanzierungstätigkeit 

2.541.100,00 -2.385.100,00 491.100,00 -2.111.200,00 -2.380.000,00 

Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen 
Gebarung 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

 
Telfs ist eine moderne und dynamische Marktgemeinde. Das Zahlenwerk des 
Jahresvoranschlages unserer Gemeinde für das Rechnungsjahr 2023 weist über 330 Seiten 
auf. Das zeigt, wie vielschichtig die Ansprüche und die Erfordernisse an unsere Budgetpolitik 
sind. Es spiegeln sich die Vielfalt und die Bedürfnisse unserer Gesellschaft darin wider. 
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Wie jedes Jahr haben wir einen Gesamtüberblick bei den Voranschlägen über alle 
Gemeindebetriebe und Verbände zusammengestellt: 
 

Haushalte 
Haushalt 
Auszahlungen 

Investitionen 
Personal 

Vollbeschäftigte Personen  

Altenwohnheimverband 
Finanzierungshaushalt  

17.861.300,00 104.300,00 163,14 236 

GemeindeWerke Telfs  12.132.230,00 1.570.000,00 41,00 49 

Abwasserverband 1.781.900,00 445.000,00 4,40 5 

Marktgemeinde Telfs 
Finanzierungshaushalt 

53.525.800,00 10.672.500,00 220,84 363 

Telfer Bad GmbH & 
CoKG 

2.796.500,00 90.000,00 20,50 29 

Tiroler Volksschauspiele 
GmbH 

1.093.400,00 0,00 1,88 3 

Marktgemeinde Telfs 
Immobilien GmbH & 
CoKG 

19.000,00 0,00 0,00 0 

Endsumme 89.210.130,00 12.881.800,00 451,76 685 

 
Beim Telfer Bad wurde eine Abgangsdeckung in Höhe von € 1,2 Mio. veranschlagt. Der 
jährliche Pachtzins in der Höhe von rund € 300.000,00 muss fairerweise abgezogen werden. 
Eine Erhöhung war trotzdem notwendig, da auch hier die Teuerung der Energie massive 
Auswirkungen hat. Hier wird man gemeinsam mit anderen Hallenbadbetreibern versuchen, 
dass ein Zuschuss seitens des Landes oder Bundes gewährt wird. 
 
Nachdem die Gemeindewerke Telfs GmbH durch ihre Wasserkraftwerke Strom produziert 
und diesen zu einem sehr guten Preis verkaufen konnte, werden wir eine 
Dividendenausschüttung in Höhe von € 450.000,00 beanspruchen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Dies ist das erste Budget für diese Gemeinderatsperiode und die Finanzsituation für das 
Jahr 2023. Das Budget ist die in Zahlen gegossene Politik und formuliert unseren politischen 
Willen und unsere Zielsetzungen. Es zeigt die Investitionsfreude und sorgt dafür, dass das 
gemeinschaftliche Leben und Arbeiten in Telfs weiterhin dynamisch und vital bleibt. Es ist als 
Aufruf zu verstehen, bei allem Sparwillen die Verhältnismäßigkeit zu wahren und nicht 
einzelne Lebensbereiche „totzusparen“. 
 
Ich bin stolz, dass es uns gemeinsam gelungen ist, ein Budget zu schnüren, mit dem wir alle 
anstehenden Herausforderungen meistern können. Ich möchte mich beim Land Tirol und 
allen zuständigen Mitgliedern der Tiroler Landesregierung, im Besonderen bei Herrn LH 
Anton Mattle und bei Bezirkshauptmann Mag. Michael Kirchmair für die Unterstützung in 
allen Angelegenheiten bedanken. 
 
Sie haben auch sicher Verständnis, dass ich meiner Gemeindeverwaltung, dem Amtsleiter 
und allen Referats- und Abteilungsleitern mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor 
allem der Kassenverwaltung mit RL Doris Schiller für die konsequente Arbeit danke und 
ihnen Respekt zolle für die viele Arbeit, die wir als Gemeinderat vorgeben und die die 
Verwaltung umsetzen muss. 
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VBgm. Schuchter: Trotz eklatanter Preissteigerungen steuert Telfs stabil und ruhig durch 
diese stürmischen Zeiten. Das Fundament für diese Sicherheit wurde in den vergangenen 
Jahren durch umsichtiges Wirtschaften geschaffen, mit einer gesunden Ausgangsposition 
trotzen wir den Krisen. Die Investitionen stellen ein wichtiges Zeichen nach außen dar. Er 
zitiert: Wünsche dir nicht, dass es einfacher wird, sondern wünsche dir, dass du stärker wirst. 
Telfs wird noch stärker werden. 
 
VBgm. Augustin: Telfs blickt tatsächlich auf eine sehr solide Finanz-, Vermögens- und 
Ertragslage. Die Finanzgebarung ist risikoavers ausgestaltet, was aber auch die ureigenste 
Aufgabe einer Gemeinde darstellt, wenn sie sich um ihre Bürger/-innen kümmern will. 
Lobend sind hier der Ausstieg aus dem Schweizer Franken und die Fixzinsfinanzierung zu 
erwähnen. Alle Investitionen sind notwendig und sinnvoll. Diese rechtfertigen auch das 
Budgetdefizit der Hoheitsverwaltung von 2,5 Mio. Euro. Das Budget ist ein positiver Schritt in 
die Zukunft, die wir gemeinsam und sparsam gut bewältigen werden. 
 
Als gut gemacht und super gelungen bezeichnete GV Tanzer den Voranschlag 2023: Es hat 
noch nie so schwierige Bedingungen gegeben für die Budgeterstellung. Dass der 
Ergebnishaushalt im Plus gehalten werden kann, ist eine große Leistung der Verwaltung. Im 
Finanzierungshaushalt werden nächstes Jahr € 2,5 Millionen zusätzlich gebraucht. Dieser 
Betrag kommt ihm angesichts der Kostensteigerungen positiv vor, auch wenn es eine 
Minuszahl ist. Er wird gerne zustimmen. Trotzdem ist ihm die Schuldenbremse in den 
kommenden Jahren weiterhin ein Anliegen. 
 
GV Walch: In herausfordernden Zeiten zusammenarbeiten, nicht streiten und ein Budget 
erstellen für die Menschen – so stellt er sich Politik vor. Es wurde mit diesem Voranschlag 
gemeinsam versucht, das Beste für die Bürger/-innen herauszuholen. Daran können sich 
viele andere Gemeinden messen. Es wird u.a. viel Geld am richtigen Ort investiert, nämlich 
dort, wo die Nachhaltigkeit daheim ist, in die Mobilität, in die Infrastruktur und in die Bildung. 
Es war ihm eine Ehre, mit diesem Gemeinderat in diesem Jahr zusammenzuarbeiten. 
 
GR Lobenwein: Ein ausgeglichenes Budget ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Es freut die SPÖ sehr, dass neben den steigenden Sozialausgaben an das Land die 
Gemeinde Telfs nach wie vor in der Lage ist, die ortsansässigen Sozial- und 
Betreuungseinrichtungen zusätzlich zu unterstützen. Das Budget zeichnet sich durch 
wohlüberlegte Zahlen aus. Sie stimmt gerne zu.  
 
GR Ebenbichler bedankt sich für die Arbeit. Gott sei Dank hat die Gemeinde in den 
vergangenen Jahren kein Geld verbraten und ist keine finanziellen Risiken eingegangen. 
Jetzt wird das Geld gebraucht. Die nächsten Jahre werden massive Einschränkungen 
bringen. Niemand weiß, was noch alles auf uns zukommt. Die Marktgemeinde Telfs steht 
heute gut da. Politik und Verwaltung haben zukunftsweisende Arbeit geleistet. Das Budget 
ist ein Wahnsinn im positiven Sinne. 
 
 

2.2 Genehmigung Steuern, Gebühren und Entgelte ab 01.01.2023 
 
In der GV-Sitzung wurden die Entgelte besprochen und ergeht einstimmig die Empfehlung 
diese anzupassen. 
 
Zum Ausgleich der Teuerung hat die Tiroler Landesregierung im Rahmen des Anti-
Teuerungspaketes am 15. August 2022 beschlossen, die Aussetzung der Erhöhungen für 
Müllgebühren und Elternbeiträge im Wege des Gemeindeausgleichsfonds abzugelten. Es 
werden dem Gemeindeausgleichsfonds im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 10 Mio. Euro aus 
dem Landesbudget zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund werden die 
Müllgrundgebühren und Elternbeiträge von den Kinderbetreuungseinrichtungen 
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(Kindergärten, Kinderkrippen, Horte und schulische Tagesbetreuung) kommendes Jahr nicht 
erhöht.  
 
Die privatrechtlichen Entgelte müssen jedoch aufgrund der hohen Inflation angepasst bzw. 
indexiert werden.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig wie folgt: 
 
Anpassung Entgelte  
 

a) Kopierentgelte 
 

Entgelte für die Erstellung von Kopien: ab 01.01.2023 

Schwarz/weiß Kopien 
Format A4 – von € 0,30 auf € 0,40 
Format A3 – von € 0,60 auf € 0,70 

Farbkopien 
Format A4 - € 0,70 auf € 0,80 
Format A3 - € 1,00 auf € 1,10 

 
Entgelte für die Erstellung von Kopien Vereine, Organisationen 

Schwarz/weiß Kopien 
Format A4 - € 0,10 auf € 0,20 
Format A3 - € 0,40 auf € 0,50 

Farbkopien 
Format A4 - € 0,50 auf € 0,77 
Format A3 - € 0,80 auf € 0,90 

 
 

b) Anpassung Entgelte Abfallbeseitigung ab 01.01.2023  

 
Anpassung Entgelte (privatrechtlich) Abfallbeseitigung AWZ 

 
Entgelte AWZ derzeit inkl. 10% Mehrwertsteuer 

  Tarif alt Ust netto Tarif neu Ust netto 

Autoreifen ohne F (Stk.) 2,20 0,20 2,00 2,42 0,22 2,20 

Bauschutt sortiert (t) 44,00 4,00 40,00 55,00 5,00 50,00 

Bauschutt unsortiert (t) 115,50 10,50 105,00 132,00 12,00 120,00 

Strauch- & 
Baumschnitt/Grasschnitt 
Private (pro Einfahrt, max. 
2 m³) 

3,30 0,30 3,00 3,63 0,33 3,30 

Strauch- & 
Baumschnitt/Grasschnitt 
Sonstige (pro Einfahrt, 
max. 3 m³) 

27,50 2,50 25,00 30,25 2,75 27,50 

Sperrmüll (t) 220,00 20,00 200,00 260,70 23,70 237,00 

Sperrholz (t) 145,20 13,20 132,00 159,50 14,50 145,00 

Flachglas (t) 82,50 7,50 75,00 90,20 8,20 82,00 

 
Privatrechtliche Entgelte AWZ derzeit inkl. 10% Mehrwertsteuer 
Verkauf von Abfallsäcken  

  Tarif alt Ust netto Tarif neu Ust netto 

Restmüllsack 60 L 3,08 0,28 2,80 3,30 0,30 3,00 

Biosack 120 L 2,20 0,20 2,00 2,75 0,25 2,50 
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Biosack 10 L - 26 Stück 3,08 0,28 2,80 3,41 0,31 3,10 

Biomülli  4,40 0,40 4,00 6,60 0,60 6,00 

Müllgefäß 120 L 27,50 2,50 25,00 29,70 2,70 27,00 

Müllgefäß 240 L 44,00 4,00 40,00 48,40 4,40 44,00 

Müllgefäß 1100 L 297,00 27,00 270,00 326,70 29,70 297,00 

 
Privatrechtliche Entgelte AWZ derzeit inkl. 20% Mehrwertsteuer 
Leistungserlöse  

 
Tarif alt Ust netto Tarif neu Ust netto 

Arbeiterstunde 43,20 7,20 36,00 48,00 8,00 40,00 

Autostunde 13,32 2,22 11,10 15,60 2,60 13,00 

Facharbeiterstunde 72,00 12,00 60,00 79,20 13,20 66,00 

Müllfahrzeug je Stunde 80,40 13,40 67,00 88,20 14,70 73,50 

Servicekarte 12,00 2,00 10,00 13,20 2,20 11,00 

 
c) Indexanpassungen: Sportzentrum, Rathaussaal und Tiefgaragen: 

 
(In den genannten Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer derzeit 20% enthalten) 

 

Kuppel - (Winterbetrieb mit Eislaufplatz) 
  Kinder (bis 10 Jahre) 2022 2023 

Tageskarte 2,50 € 3,00 € 

10er Block 20,00 € 25,00 € 

Saisonkarte 25,00 € 30,00 € 

Saisonkarte Telfs Knights   20,00 € 

   Jugend (bis 16 Jahre) 2022 2023 

Tageskarte 3,00 € 3,50 € 

10er Block 25,00 € 30,00 € 

Saisonkarte 35,00 € 40,00 € 

Saisonkarte Telfs Knights   30,00 € 

   Erwachsene 2022 2023 

Tageskarte 3,60 € 4,50 € 

10er Block 32,00 € 40,00 € 

Saisonkarte 60,00 € 75,00 € 

   Familie (jeweils 2 Erwachsene + 2 Kinder) 2022 2023 

Tageskarte 10,00 € 12,00 € 

      

Gruppentarife (ab 10 Personen) 2022 2023 

Kinder (bis 10 Jahre) und Jugend (bis 16) 2,00 € 2,50 € 

Schulen (Ermäßigung nur vormittags - Reservierungen nach 
Vereinbarungen) 2,00 € 2,50 € 
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Saisonkarte je Schüler Volksschulen (Ermäßigung nur 
Vormittag bzw. Schulzeiten für Telfer Schulen) 4,00 € 5,00 € 

Saisonkarte je Schüler Neue Mittel Schule (Ermäßigung nur 
Vormittag bzw. Schulzeiten für Telfer Schulen) 6,00 € 7,00 € 

Erwachsene 3,00 € 4,00 € 

   Eishockey 2022 2023 

Preis/ Stunde 110,00 € 125,00 € 

Zusatzkabine 25,00 € 25,00 € 

Erforderliche Zusatzreinigung der Kabine (Preis pro Stunde) 40,00 € 40,00 € 

Tagespauschale Kuppel 800,00 € 900,00 € 

   Schuhe 2022 2023 

Schuhe schleifen 4,00 € 4,00 € 

Kinder (bis 10) und Jugendliche (bis 16): Schuhverleih 1,50 € 2,00 € 

Erwachsene: Schuhverleih 3,00 € 4,00 € 

   Personal Sportzentrum 2022 2023 

Techniker (pro Stunde) 50,00 € 55,00 € 

Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, 
Abendstunden (ab 19:00 Uhr) 75,00 € 80,00 € 

Eismeister (pro Stunde) 47,00 € 50,00 € 

Eismeister (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, 
Abendstunden (ab 19:00 Uhr) 65,00 € 70,00 € 

 

Tennis 
  WINTER:  16.10.-31.12.2023 und 1.1.- 21.4.2024  

 Einzelstunden 2022 2023 

08:00 - 14:00 Uhr 14,00 € 17,00 € 

14:00 - 17:00 Uhr 18,00 € 21,00 € 

17:00 - 21:00 Uhr 21,00 € 25,00 € 

ab 21:00 Uhr 18,00 € 21,00 € 

  10er Block 2022 2023 

08:00 - 14:00 Uhr 120,00 € 140,00 € 

14:00 - 17:00 Uhr 155,00 € 170,00 € 

17:00 - 21:00 Uhr 180,00 € 200,00 € 

ab 21:00 Uhr 155,00 € 170,00 € 

  Abo´s (26 Wochen) 2022 2023 

08:00 - 14:00 Uhr 290,00 € 320,00 € 

14:00 - 17:00 Uhr 370,00 € 410,00 € 

17:00 - 21:00 Uhr 440,00 € 480,00 € 

ab 21:00 Uhr 370,00 € 410,00 € 
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Jugend-Abo´s (20 Wochen) 2022 2023 

08:00 - 18:00 Uhr 0,00 € 230,00 € 

  Jugend-Abo´s (26 Wochen) 2022 2023 

08:00 – 18:00 Uhr 240,00 € 270,00 € 

  SOMMER: Beginn ab 10.4.2023  
  Einzelstunden 2022 2023 

08:00 - 23:00 Uhr 13,00 € 17,00 € 

Im Rahmen des Schulunterrichtes   6,00 € 

  10er Block 2022 2023 

08:00 - 23:00 Uhr 115,00 € 150,00 € 

   Sommerabo (26 Wochen - Zeiten flexibel) 2022 2023 

08:00 - 23:00 Uhr 250,00 € 280,00 € 

  Jugend-Sommerabo (26 Wochen - Zeiten flexibel) 2021 2022 

08:00 - 23:00 Uhr 149,00 € 150,00 € 

 
Für Mitglieder des TC Telfs gelten -10% Nachlass auf alles Sommerpreise  
 

Squash vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 
  Erwachsene 2022 2023 

08:00 - 14:00 Uhr 10,00 € 12,00 € 

14:00 - 22:00 Uhr 12,00 € 14,00 € 

10er Block 8:00 - 22:00 Uhr 100,00 € 120,00 € 

   Kinder (bis 10 Jahre) und Jugendliche (bis 16 Jahre) 2022 2023 

08:00 - 14:00 Uhr 8,00 € 10,00 € 

14:00 - 22:00 Uhr 10,00 € 12,00 € 

10er Block 8:00 - 22:00 Uhr 85,00 € 100,00 € 

Im Rahmen des Schulunterrichts 5,00 € 5,00 € 

 
Für Mitglieder des Raiffeisen Squash Club Telfs gelten – 10 % Nachlass  
 

Turnhalle vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 
  Vereine (Preise pro Stunde) 2022 2023 

Halle: 1, 2 und 3 (pro Halle) 18,00 € 20,00 € 

Halle: 1 - 3 51,00 € 55,00 € 

   Schulen (Preise pro Stunde) 2022 2023 

Halle: 1, 2 und 3 (pro Halle) 7,50 € 9,00 € 

Halle: 1 - 3 20,00 € 25,00 € 
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Foyer 2022 2023 

Preis pro Stunde 50,00 € 100,00 € 

   Tagespauschale 2022 2023 

Tagespauschale (10 Std./Tag) 700,00 € 800,00 € 

 
Geht die Mietdauer über 3 Stunden pro Tag hinaus, wird die Tagespauschale anteilsmäßig 
verrechnet. 
 

Kegelbahn 2022 2023 

Stunde pro Bahn  10,00 12,00 

Kegelmünze ½ Stunde (Pensionisten und Vereine)  2,50 3,00 

 
Freiplatz West Sommer vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 

Freiplatz West (Sommer 2022 2023 

Preis pro Stunde 15,00 18,00 

Tagespauschale* (10 Std/Tag) 155,00 180,00 

Beleuchtungszuschlag pro Stunde 5,00 10,00 

 
Monatsmarkt (von April bis Oktober) vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 

Monatsmarkt 2022 2023 

Marktstand pro Markttag 30,00 30,00 

Kiosk pro Markttag 40,00 40,00 

Gastrostand pro Markttag 70,00 80,00 

 
Tiefgaragen vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 

TG Ärztehaus   

Tagestickets 2022 2023 

1 Stunde 1,80 € 2,00 € 

jede weitere Stunde 1,80 € 2,00 € 

 

TG Rathaus   

Tagestickets 2022 2023 

1 Stunde 1,80 € 2,00 € 

jede weitere Stunde 1,80 € 2,00 € 

 

TG Sportzentrum   

Tagestickets 2022 2023 

1 Stunde 1,80 € 2,00 € 

jede weitere Stunde 1,80 € 2,00 € 

 

Parkplatz Telfer Bad   

Tagestickets 2022 2023 

1 Stunde 1,80 € 2,00 € 

jede weitere Stunde 1,80 € 2,00 € 
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Sportzentrum - externer Verleih vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 

externer Verleih 2022 2023 

Zelt 4 x 4 m (pro Tag) 40,00 € 50,00 € 

Zelt 4 x 8 m 80,00 € 90,00 € 

Tisch (groß pro Stück 6,00 € 7,00 € 

Tisch (klein) pro Stück 4,20 € 5,00 € 

Tisch (rund) pro Stück 10,20 € 12,00 € 

Stehtische pro Stück 10,20 € 12,00 € 

Stühle pro Stück 1,20 € 1,50 € 

Verleih Bauzaun groß/Stk.   15,00 € 

Verleih Tonanlage mobil/klein   130,00 €  

Verleih DJ Mischpult   60,00 €  

Verleih Pioneer CD-Player/Stk.   30,00 € 

Verleih Riesenpfanne   180,00 €  

Verleih Biertischgarnitur/Set   15,00 € 

Verleih Gaspilz/Stk. ohne Gas   20,00 €  

Verleih Hussen für Stehtisch/Stk.   3,50 €  

Verleih Polizeigitter/Stk   15,00 €  

 
Rathaussaal vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 

Großer Rathaussaal 2022 2023 

Bis 4 Stunden (Parkett ohne Galerie) 1.545,00 € 1.600,00 € 

Über 4 Stunden (Parkett ohne Galerie) 2.040,00 € 2.100,00 € 

Bis 4 Stunden (Parkett mit Galerie) 2.040,00 € 2.100,00 € 

Über 4 Stunden (Parkett mit Galerie 2.535,00 € 2.600,00 € 

Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde) 40,00 € 65,00 € 

 

Großer und Kleiner Rathaussaal (inkl. Galerie im großen 
Rathaussaal) 2022 2023 

Bis 4 Stunden 2.535,00   2.600,00   

Über 4 Stunden 3.215,00   3.320,00   

Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde) 40,00 € 65,00 € 

 

Garderobe 2022 2023 

Erforderliche Zusatzreinigung (Preis pro Stunde) 40,00 65,00   

 

Personal Rathaussaal 2022 2023 

Techniker (pro Stunde) 50,00 € 55,00 € 

Techniker (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, 
Abendstunden (ab 19:00 Uhr) 75,00 € 80,00 € 

Saalwart (pro Stunde) 45,00 € 50,00 € 

Saalwart (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, 
Abendstunden (ab 19:00 Uhr) 70,00 € 75,00 € 

Kassier (pro Stunde) 30,00 € 30,00 € 

Kassier (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertagen, 
Abendstunden (ab 19:00 Uhr) 45,00 € 45,00 € 

Einlass und Kontrollpersonal 30,00 € 30,00 € 

Einlass und Kontrollpersonal an Wochenenden, Feiertagen, 45,00 € 45,00 € 
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Abendstunden (ab 19:00 Uhr) 

Reinigungskraft (pro Stunde) 40,00 € 45,00 € 

Reinigungskraft (pro Stunde) an Wochenenden, Feiertag, 
Abendstunden (ab 19:00 Uhr) 60,00 € 65,00 € 

 

Externer Verleih 2022 2023 

Tisch (groß) pro Stück 6,00 € 7,00 € 

Tisch (klein) pro Stück 4,20 € 5,00 € 

Tisch (rund) pro Stück 10,20 € 12,00 € 

Stehtische pro Stück 10,20 € 12,00 € 

Ausstellungswände pro Stück 18,00 € 20,00 € 

 
Ein Großkunde (ab 5 Großveranstaltungen/Jahr) kann Ermäßigungen auf den Mietpreis für 
die Benützung der Sport- und Veranstaltungszentren erhalten, wenn er/sie die nachfolgende 
Anzahl an Großveranstaltungen innerhalb eines Kalernderjahres durchführt: 
ab 5 Großveranstaltungen – 20 % Rabatt 
ab 10 Großveranstaltungen – 30 % Rabatt 
 
Ein Kunde kann Ermäßigungen auf den Mietpreis für die Benutzung des großen und kleinen 
Rathaussaals erhalten, wenn er/sie Eigenleistungen pro Veranstaltungen im folgenden 
Außmaß erbringen: 
Bestuhlung – 10 % Rabatt 
Aufräumen – 10 % Rabatt 
 
Für Ballveranstaltungen und Hochzeiten gibt es keine Ermäßigungen, es wird zum 
genannten Tarif abgerechnet.  
 
Die Tiroler Volksschauspiele gem. GmbH erhalten als Großveranstalter einen Sonderrabatt 
und bezahlen eine Pauschale von € 6.000,00 inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 

Miete Werbeflächen 2400x841mm 2022 2023 

Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen) 22,00 € 25,00 € 

Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 bis 20 Tage pro 
Rahmen) 

40,00 € 45,00 € 

Miete Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro Rahmen - 
Druck Plakate außer Haus) 

40,00 € 45,00 € 

Miete Plakatwechselrahmen (ab 11 bis 20 Tage pro Rahmen 
- Druck Plakate außer Haus) 

80,00 € 85,00 € 

Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro 
Rahmen) 

44,00 € 50,00 € 

Miete Firmenkunden Plakatwechselrahmen (ab 11 bis 20 
Tage pro Rahmen) 

80,00 € 85,00 € 

Miete Firmen Plakatwechselrahmen (bis 10 Tage pro 
Rahmen - Druck außer Haus) 

80,00 € 85,00 € 

Miete Firmen Plakatwechselrahmen (ab 11 bis 20 Tage pro 
Rahmen - Druck außer Haus) 

160,00 € 170,00 € 

 

Drucksorten Anzahl 2022 2023 

Transparent schwarz/weiß Einzelstück 34,20 € 37,60 € 

Transparent schwarz/weiß 2 31,20 € 34,30 € 

Transparent schwarz/weiß 3 28,80 € 31,60 € 

Transparent schwarz/weiß 4 27,60 € 30,30 € 

Fra
u H

ofe
r S

ab
in

e 

27
.02

.20
23

15
:5

1:
11



 8. Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2022 

 - 26 -  

Transparent schwarz/weiß 5 26,40 € 29,00 € 

Transparent schwarz/weiß 6 und mehr 25,20 € 27,70 € 

Transparent farbig Einzelstück 78,00 € 78,00 € 

Transparent farbig 2 72,00 € 72,00 € 

Transparent farbig 3 69,60 € 69,60 € 

Transparent farbig 4 66,00 € 66,00 € 

Transparent farbig 5 62,40 € 62,40 € 

Transparent farbig 6 und mehr 60,00 € 60,00 € 

Plakat A0 schwarz Einzelstück 15,00 € 16,50 € 

Plakat A0 schwarz 2 14,00 € 15,50 € 

Plakat A0 schwarz 3 13,50 € 14,85 € 

Plakat A0 schwarz 4 13,00 € 14,30 € 

Plakat A0 schwarz 5 12,00 € 13,20 € 

Plakat A0 schwarz 6 und mehr 11,00 € 12,10 € 

Plakat A0 farbig Einzelstück 30,00 € 30,00 € 

Plakat A0 farbig 2 28,00 € 28,00 € 

Plakat A0 farbig 3 26,50 € 26,50 € 

Plakat A0 farbig 4 25,50 € 25,50 € 

Plakat A0 farbig 5 24,00 € 24,00 € 

Plakat A0 farbig 6 und mehr 22,00 € 22,00 € 

Plakat A1 schwarz Einzelstück 10,00 € 11,00 € 

Plakat A1 schwarz ab 3 7,50 € 8,25 € 

Plakat A1 schwarz ab 20 5,00 € 5,50 € 

Plakat A1 schwarz ab 50 4,60 € 4,60 € 

Plakat A1 schwarz ab 100 4,20 € 5,06 € 

Plakat A1 schwarz ab 200 3,60 € 3,96 € 

Plakat A1 farbig Einzelstück 19,50 € 19,50 € 

Plakat A1 farbig ab 3 14,50 € 14,50 € 

Plakat A1 farbig ab 20 10,00 € 10,00 € 

Plakat A1 farbig ab 50 9,50 € 9,50 € 

Plakat A1 farbig ab 100 8,50 € 8,50 € 

Plakat A1 farbig ab 200 7,50 € 7,50 € 

Plakat A2 schwarz Einzelstück 6,00 € 6,60 € 

Plakat A2 schwarz ab 10 3,00 € 3,30 € 

Plakat A2 schwarz ab 30 2,50 € 2,75 € 

Plakat A2 farbig Einzelstück 12,00 € 13,20 € 

Plakat A2 farbig ab 10 6,00 € 6,60 € 

Plakat A2 farbig ab 30 5,00 € 5,50 € 

Plakat A3 schwarz bis 30 2,00 € 2,20 € 

Plakat A3 schwarz ab 31 1,60 € 1,76 € 

Farbkopien A4, 0,80 g Papier bis 24 0,70 € 0,77 € 

Farbkopien A4, 0,80 g Papier 25 – 100 0,60 € 0,66 € 

Farbkopien A4, 0,80 g Papier 101 – 250 0,55 € 0,61 € 

Farbkopien A4, 0,80 g Papier 251 – 500 0,50 € 0,55 € 

Farbkopien A4, 0,80 g Papier 501 – 1000 0,40 € 0,44 € 

Farbkopien A3, 0,80 g Papier bis 24 1,00 € 1,10 € 
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Farbkopien A3, 0,80 g Papier 25 – 100 0,85 € 0,94 € 

Farbkopien A3, 0,80 g Papier 101 – 250 0,80 € 0,88 € 

Farbkopien A3, 0,80 g Papier 251 – 500 0,75 € 0,83 € 

Farbkopien A3, 0,80 g Papier 501 – 1000 0,60 € 0,66 € 

Druck Eintrittskarten/Tickets   0,25 € 

Grafikleistungen pro 0,5 Stunden  42,00 € 50,00 € 

 
Bei Schwarz/Weiß wird 1/3 des Preises der Farbkopien verrechnet.  
 
 

2.3 Änderung Friedhofsgebührenverordnung 
 
Die Gebühren für die Verwaltung des Friedhofes sind in der Friedhofsgebührenordnung 
geregelt. Bei den Kosten für die Vermietung der Gräber (Einzelgräber, Familiengräber und 
Urnengräber bzw. Urnennischen) liegt die Marktgemeinde Telfs tirolweit im Mittelfeld, 
vergleichsweise eher noch bei den günstigeren Gemeinden. Die Gebühren wurden zuletzt 
mit 01.01.2018 angehoben, sodass sich bei einer unter 2-3%igen jährlichen Indexanpassung 
die Erhöhung von durchschnittlich 10-15% ergibt. Daher wären die Tarife in der 
Friedhofsgebührenverordnung entsprechend anzupassen.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig aufgrund der Ermächtigung des § 17 Abs. 3 Z 
4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 144/2017, zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 133/2022, folgende Verordnung betreffend Änderung der 
Friedhofsgebühren: 

 
§ 1 

Im § 2 Abs.1 werden die lit. a – c aufgehoben und durch folgende ersetzt: 
a) für das Einzelgrab  € 140,00 

b) für das Familiengrab  € 260,00 

c) für das Urnengrab  € 130,00 

 
§ 2 

Im § 3 Abs.1 werden die lit. a – f aufgehoben und durch folgende ersetzt: 
a) für das Öffnen und Schließen eines Normalgrabes  € 350,00 

b) für das Öffnen und Schließen bei Tieflegung  € 430,00 

c) für das Öffnen und Schließen eines Grabes 

für Kinder (bis 18 Jahre)  € 0,00 

d) für die Erdbestattung einer Urne  € 120,00 

e) für die Erdbestattung. Sternenkindes € 0,00 

f) für die Exhumierung oder das Tieferlegen eines Leichnams € 860,00 

g) für die Entfernung des Grabmales (ohne Müllgebühren) € 110,00 

 
§ 3 

Der § 3 Abs. 3 wird aufgehoben und durch folgenden ersetzt: 
(3) Soweit von der Marktgemeinde Telfs Betonfundamente, die das sofortige Aufstellen 

von Grabmälern gestatten, angebracht wurden, und die Erstellung der 

Urnennischen ist hiefür eine einmalige Gebühr  

a) für das Einzelgrab von  € 120,00 

b) für das Familiengrab von  € 210,00 

c) für die Urnennische von € 290,00 

zu entrichten. 

Für den Friedhof Mösern sind für das Betonfundament mit darauf gesetzten 
Ötztaler Granitsockelsteinen  
a) für das Einzelgrab  € 650,00  
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b) für das Familiengrab  € 850,00  

c) sowie für die Erstellung der Urnennische  € 240,00  

als einmalige Gebühr zu entrichten. 
 

§ 4 
Der § 4 wird aufgehoben und durch folgenden ersetzt: 
§ 4 Leichenhallen- und Kühl/Sezier-/Waschraumbenützungsgebühren  

(1) Die Gebühren für die Benützung der Leichenhalle am  

Georgen- bzw. Pfarrfriedhof betragen  € 90,00 
(2) Für die Benützung des Kühlraumes werden bis 3 Tage   € 30,00 

für jeden weiteren Tag  € 15,00 
vorgeschrieben. 

(3) Für die Benützung des Totenhygieneraumes  

(Kühl-/Sezier-/Waschraum) sind  € 100,00  
zu entrichten. 
Die Reinigung und Desinfektion des Totenhygieneraumes wird nach effektivem 
Arbeits- und Sachaufwand verrechnet. 
 

§ 5 
Der 2. Satz des § 6 Abs. 2 wird aufgehoben. 

 
§ 6 

Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft. 
 
 

2.4 Änderung Hundesteuerverordnung 
 
Die Tarife der Hundesteuer wurden letztmalig mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2015 
geändert. Durch die steigende Anzahl von Hunden im Gemeindegebiet und den dadurch 
erhöhten Kosten der Gemeinde für die Bereitstellung von “Gassi-Säcken” sind die Tarife 
entsprechend anzupassen; von derzeit € 100,00 auf nunmehr € 110,00. Diese Anpassung ist 
deutlich niedriger als eine reine Indexanpassung.  
 
Der Gemeinderat beschließt 18 : 3 Stimmen (GR Ebenbichler Michael, EGR Mösl 
Gabriel, EGR Schatz Anna Theresa) folgende Verordnung: 
 
Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 2 Finanzausgleichgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 133/2022 und des § 1 Abs. 1 des Tiroler 
Hundesteuergesetzes, LGBl. Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017 wird 
die Anlage der Hundesteuerverordnung der Marktgemeinde Telfs wie folgt geändert:  
 

§ 1 
In der Anlage I wird der Betrag von „€ 100,00“ durch den Betrag von „€ 110,00“ 
ersetzt. 
 

§ 2 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft. 
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2.5 Genehmigung Dienstpostenplan 2023 
 
Personalaufwand: 

Jahr 
Personalaufwand 
Brutto in € 

Dienstposten Köpfe 
% zu den 
operativen 
Einzahlungen 

2020 RA 9.365.558,77 186,30 312,00 25,37% 

2021 RA 9.745.970,96 188,21 322,44 23,83% 

2022 VA 10.492.400,00 196,84 337,00 25,89% 

2023 VA  12.181.200,00 220,84 363,49 27,13% 

Unterschied zu 2022 +1.688.800,00 24,00 26,49 1,24% 
 

Personalkostenersätze 2023 

Dienststellen VA 2023 

Zuschuss Land für Waldaufseher 70.000,00 

Personalkosten Stützkräfte VS Thielmann 18.200,00 

Personalkosten Stützkräfte Walter Thaler Schule 141.000,00 

Personalkosten Stützkräfte Polytechnische Schule 14.300,00 

Personalkosten – Sprachförderung 167.000,00 

Personalkosten - Integration KG 85.000,00 

Personalkosten Kindergärten 1.193.400,00 

Personalkosten schulische Tagesbetreuung 51.000,00 

Personalkosten Jugendzentrum 88.400,00 

Personalkosten Sekretariat LMS 0,00 

AMS Förderungen Altersteilzeit 14.800,00 

Personalkosten und KUF-Beiträge von Gemeinden 
Standesamtsverband 

242.000,00 

Personalkosten Reinigungskräfte Bundesschule 74.000,00 

Personalkosten Heimhilfen 238.600,00 

Personalkosten Lohnverrechnung AWH 43.000,00 

Personalkosten EDV 32.300,00 

Personalkosten Bauamt 35.000,00 

Personalkosten LMS 530.000,00 

Personalkosten EDV 24.000,00 

Summe 3.062.000,00 

 

Effektiver Personalaufwand 2021 RA € 6.890.047,94 

Effektiver Personalaufwand 2022 € 7.758.600,00 

Effektiver Personalaufwand 2023 € 9.119.200,00 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Dienstpostenplan 2023 mit einer 
Budgetsumme von € 12.181.200,00 mit 220,84 VZÄ Dienstposten und 363,49 Köpfen zu 
genehmigen.  
 
  

Fra
u H

ofe
r S

ab
in

e 

27
.02

.20
23

15
:5

1:
11



 8. Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2022 

 - 30 -  

2.6 Genehmigung mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2027 
 

Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027 

    VA 2023 MFP 2024 MFP 2025 MFP 2026 MFP 2027 

Summe Erträge  46.514.100,00 44.858.900,00 45.817.800,00 46.188.700,00 47.005.400,00 

Summe Aufwendungen -46.086.300,00 -45.059.300,00 -45.967.500,00 -46.004.100,00 -46.984.400,00 

Summe Zuweisung an Rücklagen -66.500,00 -66.500,00 -46.500,00 -66.500,00 -66.500,00 

Nettoergebnis 361.300,00 -266.900,00 -196.200,00 118.100,00 -45.500,00 

 
     Mittelfristige Finanzplanung Finanzierungshaushalt 

     VA 2023 MFP 2024 MFP 2025 MFP 2026 MFP 2027 

Summe Einzahlungen operative 
Gebarung 

44.898.800,00 44.305.600,00 45.662.800,00 46.038.300,00 46.968.900,00 

Summe Auszahlungen operative 
Gebarung 

-39.836.000,00 -40.080.600,00 -41.138.500,00 -41.263.200,00 -42.338.500,00 

Saldo 1 Geldfluss operative 
Gebarung 

5.062.800,00 4.225.000,00 4.524.300,00 4.775.100,00 4.630.400,00 

Summe Einzahlungen investive 
Gebarung 

3.872.800,00 230.900,00 13.600,00 193.600,00 13.600,00 

Summe Auszahlungen investive 
Gebarung 

-11.476.700,00 -2.070.800,00 -5.029.000,00 -2.857.500,00 -2.264.000,00 

Geldfluss aus der investiven 
Gebarung 

-7.603.900,00 -1.839.900,00 -5.015.400,00 -2.663.900,00 -2.250.400,00 

Nettofinanzierungssaldo  -2.541.100,00 2.385.100,00 -491.100,00 2.111.200,00 2.380.000,00 

Summe Einzahlungen 
Finanzierungstätigkeit 

4.754.200,00 0,00 3.000.000,00 270.000,00 0,00 

Summe Auszahlungen 
Finanzierungstätigkeit 

-2.213.100,00 -2.385.100,00 -2.508.900,00 -2.381.200,00 -2.380.000,00 

Geldfluss aus der 
Finanzierungstätigkeit 

2.541.100,00 -2.385.100,00 491.100,00 -2.111.200,00 -2.380.000,00 

Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen 
Gebarung 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2027 
zu genehmigen.  
 
 

2.7 Genehmigung Voranschlag 2023 
 
Voranschlag Finanzierungshaushalt 2023 
Summe Einzahlungen operative Gebarung € 44.898.800,00 
Summe Auszahlungen operative Gebarung € -39.836.000,00 
Saldo 1 – Geldfluss aus der Operativen Gebarung € 5.062.800,00 
 

Summe Einzahlungen investive Gebarung € 3.872.800,00 
Summe Auszahlungen investive Gebarung € -11.476.700,00 
Saldo 2 – Geldfluss aus Investiven Gebarung € -7.603.900,00 
 

Saldo 3 – Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+2)  € -2.541.100,00 
 

Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € 4.754.200,00 
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € -2.213.100,00 
Saldo 4 – Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit € +2.541.100,00 
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Saldo 5 – Geldfluss aus der Voranschlagswirksamen Gebarung € 0,00 
 
Zusammenfassung Finanzierungshaushalt Gesamt 2023 

Einzahlungen operative Gebarung € 44.898.800,00 

Einzahlungen investive Gebarung € 3.872.800,00 

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € 4.754.200,00 

Summe Einzahlungen gesamt € 53.525.800,00 

 

Auszahlungen operative Gebarung € 39.836.000,00 

Auszahlungen investive Gebarung € 11.476.700,00 

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € 2.213.100,00 

Summe Auszahlungen gesamt € 53.525.800,00 

 

Ergebnishaushalt VA 2023  

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 39.082.900,00 

Erträge aus Transfer  7.423.100,00 

Finanzerträge 8.100,00 

Summe Erträge 46.514.100,00 

    

Personalaufwand inkl. Dotierungen 12.560.000,00 

Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 15.078.500,00 

Transferaufwand (laufende Transfer und Kapitaltransfer)  17.851.000,00 

Finanzaufwand 596.800,00 

Summe Aufwendungen 46.086.300,00 

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 66.500,00 

Saldo Nettoergebnis  361.300,00 

 
Zusammenfassung Ergebnishaushalt Gesamt 2023  
Summe Erträge € 46.514.100,00 
Summe Aufwendungen € -46.086.300,00 
Zuweisung an Haushaltsrücklagen € -66.500,00 
Nettoergebnis € 361.300,00 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den ausgeglichenen Finanzierungshaushalt 
2023 mit einem Gesamthaushalt von € 53.525.800,00 in Einzahlungen und 
Auszahlungen und den Ergebnishaushalt 2023 in Erträgen von € 46.514.100,00 und 
Aufwendungen von € 46.086.300,00 und Zuweisungen an Haushaltsrücklagen von € 
66.500,00 somit mit einem positiven Nettoergebnis von € 361.300,00 zu genehmigen. 
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2.8 Voranschlagsübertragungen und Überschreitungen 2022 
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Die Finanzverwaltung ersucht um Genehmigung der Überschreitung 2022: 
 

HH-Stelle Bezeichnung Überschreitungs- 
betrag 

Begründung 

1 0100 7291 Wahlkosten € 16.222,11 vorgezogene 
Landtagswahl  

1 8660 6110 Forstinstandhaltungen, Forst- 
und Waldwegebau 

€ 24.125,28 dringend notwendige 
Maßnahmen, 
Naturkatastrophen 
Wegerhaltung 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Voranschlagsübertragungen von Jänner 
bis November 2022 sowie die Überschreitungen zu genehmigen.  
 
 

3 Anträge und Berichte des Bürgermeisters 
 

3.1 Genehmigung Zuführung an zweckgebundene Rücklage und Entnahme der Rücklage für 
Pflege im Jahr 2023 
 
Vor einigen Jahren wurde ein Sparbuch bei der Raika Telfs für zweckgebundene Rücklagen 
angelegt.  
 
Die Finanzverwaltung ersucht um Genehmigung der Zuführung an zweckgebundenen 
Rücklagen 2022 
 

 Rücklage Fasnacht € 20.000,00 
 

 Rücklage Bestandzins Agrar Puitwang Areal WSST inkl. Indexanpassung € 6.227,28 
 

 Rücklage Pflege € 200.000,00 
 
Nachdem die zweckgebundene Rücklage für die Pflege im Jahr 2023 vom 
Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs für die anstehenden Investitionen (Neubau) und 
vorzeitiger Schuldentilgung benötigt wird, soll eine Rücklage in Höhe von € 238.352,50 (50 
% von € 476.705,10) entnommen und an den Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs 
überwiesen werden. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die zweckgebundenen 
Rücklagenzuführungen (Sparbuch Nr. AT51 3633 6000 3017 1839) für die Fasnacht € 
20.000,00, Bestandzins Agrar Puitwang € 6.227,28 und für die Pflege € 200.000,00 zu 
genehmigen. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Entnahme der zweckgebundenen 
Rücklage für die Pflege (Sparbuch Nr. AT51 3633 6000 3017 1839) in Höhe von € 
238.352,50. Diese wird an den Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs als 
Eigenmitteleinbringung zur vorzeitigen Schuldentilgung überwiesen. 
 
 

3.2 Waldumlage - Änderung Hektarsätze 
 
Die Landesregierung hat gemäß § 10 Abs. 3 der Tiroler Waldordnung 2005 durch 
Verordnung landesweit einheitliche Hektarsätze für die Waldkategorien Wirtschaftswald, 
Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag festgelegt. 
Da sich das kollektivvertragliche Jahresgehalt der Waldaufseher gegenüber dem der 
vorangegangenen Festlegung (Verordnung der Landesregierung vom 4. Dezember 2019, 

Fra
u H

ofe
r S

ab
in

e 

27
.02

.20
23

15
:5

1:
11



 8. Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2022 

 - 48 -  

LGBl. Nr. 143/2019) zugrunde gelegenen Jahresgehalt um mehr als 5 % verändert hat, lag 
die Voraussetzung für die Anpassung der Hektarsätze vor. Daher wurde am 6. September 
2022 von der Landesregierung die Verordnung, mit der einheitliche Hektarsätze als 
Grundlage für die Erhebung der Umlage zur teilweisen Deckung des jährlichen Personal und 
Sachaufwandes für die Gemeindewaldaufseher festgelegt werden, beschlossen und im 
Verordnungsblatt für Tirol Nr. 59/2022 kundgemacht. 
 
Da der Abgabenanspruch nach § 10 Abs. 7 der Tiroler Waldordnung 2005 jeweils mit dem 
Ablauf des Jahres entsteht, für das die Umlage erhoben wird, sind die neuen Hektarsätze 
erstmals auf die Vorschreibung der Umlage für das Jahr 2023 anzuwenden, welche bis Ende 
Mai 2024 zu erfolgen hat. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig folgende Verordnung: 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 der Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55/2005, zuletzt 
geändert durch LGBl. Nr. 80/2020, wird zur teilweisen Deckung des jährlichen 
Personal- und Sachaufwandes für die Gemeindewaldaufseher verordnet: 
 

 
§ 1 

Waldumlage, Umlagesatz 
Die Marktgemeinde Telfs erhebt eine Waldumlage und legt den Umlagesatz einheitlich 
für die Waldkategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag 
mit 100 v.H. der von der Tiroler Landesregierung mit Verordnung vom 06.09.2022, VBl. 
Tirol Nr. 59/2022, festgelegten Hektarsätze fest. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft. 
 
 

3.3 Änderung Parkabgabeverordnung 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.12.2021 eine Änderung der 
Parkabgabeverordnung beschlossen. Unter anderem sollte auf den Parkplätzen 
Zentrumsparkplatz Süd und Kirchstraße West die Möglichkeit für Dauerparkkarten für € 
37,00/Monat geschaffen werden. Bei der anschließenden Verordnungsprüfung durch das 
Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Gemeinden, wurde jedoch eine Gesetzwidrigkeit 
durch eine falsche Formulierung im Verordnungstext festgestellt.  
 
In weiterer Folge wurde die Verordnung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben angepasst 
und der Abteilung Gemeinden zur Vorprüfung vorgelegt. Die nunmehr adaptierte Verordnung 
kann vom Gemeinderat beschlossen werden. Die Verordnung vom 16.12.2021 wird daher 
gänzlich aufgehoben und durch die adaptierte Verordnung ersetzt.  
 
Folgender gegenüber 16.12.2021 unveränderter Sachverhalt liegt vor: 
 
Durch den Parkplatztausch mit der Raika, welche von der Kirchstraße (Parkplatz ehem. 
Schaffenrath-Haus) auf den Zentrumsparkplatz Süd wechselte, wird es notwendig die 
Parkabgabeverordnung zu ändern. Der Bereich des südlichen Zentrumsparkplatzes befindet 
sich in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone. Es wäre nunmehr angedacht in diesem 
Bereich Halte- und Parkverbote mit entsprechenden Zusatztafel zu verordnen. Mit dieser 
Regelung könnten der Raika Anrainerparkplätze in diesem Bereich zur Verfügung gestellt 
werden. Die Raika erhält eine befristete Ausnahme vom Halte- und Parkverbot von Montag 
bis Freitag jeweils 06:30 Uhr – 18:00 Uhr (= Dauerparkkarten). In der übrigen Zeit – am 
Samstagvormittag – stehen diese Parkplätze für die Parkraumbewirtschaftung zur 
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Verfügung. Hintergrund dieser Regelung ist, dass durch die Verlagerung dieser Parkplätze 
auf den Zentrumsparkplatz Süd die derzeitigen Parkplätze des Sozial- und 
Gesundheitssprengels auf den Parkplatz in der Kirchstraße (ehem. Schaffenrath-Haus) 
verlegt werden und somit die derzeit benützten Parkplätze des Gesundheitssprengels für 
Zulieferer des Rathaussaales bei Veranstaltungen frei bleiben können. Dies ist für die 
Abhaltung von Großveranstaltungen zwischenzeitlich alternativlos. 
 
Mit der Raika und dem Sozial- und Gesundheitssprengel wurde bereits vereinbart, dass sich 
die Kosten für die jeweiligen Anrainerparkkarten (= Dauerparkkarten) auf € 37,00/Monat 
belaufen werden. Dafür werden diese Plätze mit entsprechenden Halte- und 
Parkverbotsschildern (inkl. Zusatztafeln) gekennzeichnet und stehen während dieser 
verordneten Zeiten den jeweiligen Mitarbeitern exklusiv zur Verfügung. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 des 
Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 133/2022, in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Tiroler Parkabgabegesetzes 2006, LGBl. 
Nr. 9/2006, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2020 und § 94d Z 1b der 
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 
122/2022 Telfs folgende Änderung der Parkabgabeverordnung: 
 

Artikel I 
 

§ 1 
Die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Telfs vom 16.12.2021 
betreffend die Änderung der Parkabgabeverordnung, kundgemacht von 27.12.2021 bis 
11.01.2022, wird aufgehoben.  
 

Artikel II 
 

§ 1 
Im § 1 Abs. 3 lit. b) wird nach der Wortfolge „Zone 2b“ die Wortfolge „und 2c“ 
eingefügt. 
 

§ 2 
Im § 3 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „Anlage I“ die Wortfolge „Zone 1, 2a, 2b, 3 und 
4“ eingefügt. 
 

§ 3 
Im § 3 wird folgender Absatz (1a) hinzugefügt: 
(1a) Wurde einem Abgabepflichtigen eine Bewilligung gemäß § 45 Abs. 4 
Straßenverkehrsordnung 1960 erteilt, so wird abweichend des § 2 die Abgabe für das 
Parken in den durch die Bewilligung umfassten Kurzparkzonen (Anlage I, Zone 2c) für 
die Bewilligungsdauer von einem Kalenderjahr mit den in Anlage V festgelegten 
Tarifen festgesetzt. 
 

§ 4 
Der Abs. 2 des § 3 wird aufgehoben und durch folgenden ersetzt: 
(2) In den Fällen des Abs. 1 und 1a ist die Abgabe durch Einzahlung des 
Abgabenbetrages bei der Marktgemeinde Telfs oder mittels Banküberweisung für ein 
Jahr im Voraus zu entrichten. 
 

§ 5 
Die Absätze 1 und 2 des § 4 werden aufgehoben und durch folgende ersetzt: 
(1) Die in Abs. 2 genannten Personenkreise sind berechtigt um Erteilung einer 
Bewilligung zur Entrichtung einer pauschalierten Parkabgabe gemäß § 6 Abs. 3 Tiroler 
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Parkabgabegesetz 2006 für das Parken in den in Anlage II genannten Parkzonen zu 
den in Anlage IV festgelegten Tarifen anzusuchen. 
(2) Wurde einem Abgabepflichtigen eine Bewilligung gemäß § 45 Abs. 4a 
Straßenverkehrsordnung 1960 erteilt, so wird abweichend von § 2 die Abgabe für das 
Parken in den durch die Bewilligung umfassten Kurzparkzonen (Anlage I, Zone 1, 2a, 
2b, 3 und 4), zu den in Anlage IV festgelegten Tarifen und in den durch die Bewilligung 
umfassten Kurzparkzonen (Anlage I, Zone 2c), zu den in Anlage V festgelegten Tarifen, 
für nachstehende Personenkreise auf die Dauer der jeweiligen Bewilligung 
festgesetzt: 
a) Arbeitnehmer, das sind Personen, die unselbstständig erwerbstätig sind und ihre 

Arbeitsstätte, die sich in einer in Anlage I (Zone 1, 2a, 2b, 2c, 3 und 4) oder Anlage 
II befindlichen gebührenpflichtigen Zone befinden muss, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder auf sonstige Art nicht oder nur mit einem im Verhältnis zur 
Wegstrecke unzumutbaren Zeitaufwand erreichen können; 

b) Ortsansässige Betriebe und Unternehmen, das sind selbständig Erwerbstätige, 
die ihr Fahrzeug im Rahmen ihres Betriebes zum Transport von Waren regelmäßig 
in den in den Anlagen beschriebenen Zonen benötigen; 

c) für Servicebetriebe, das sind selbständig Erwerbstätige, die in den in den Anlagen 
dieser Verordnung umschriebenen Zonen im Zuge ihrer gewerblichen Tätigkeit 
regelmäßig Arbeitsgeräte in Fahrzeugen bereitzuhalten haben (z. B. für Wartungs- 
bzw. Servicearbeiten); 

d) für Personen, die für einen gemeinnützigen Verein oder eine sonstige nicht auf 
Gewinn gerichtete Einrichtung (Soziale Institutionen) soziale, ehrenamtliche oder 
medizinische Dienste in den in der Anlage dieser Verordnung umschriebenen 
Zonen zu erbringen haben, bei der Ausübung dieser Dienste auf die Verwendung 
ihres Fahrzeuges angewiesen sind. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 ist die Abgabe durch Einzahlung des 
Abgabenbetrages bei der Marktgemeinde Telfs oder mittels Banküberweisung für ein 
Jahr im Voraus zu entrichten. 

 
§ 6 

Der bisherige Abs. 3 des § 4 erhält die Bezeichnung Abs. 4. 
 

§ 7 
Der bisherige Abs. 4 des § 4 erhält die Bezeichnung Abs. 5. 
 

§ 8 
Der bisherige Abs. 5 des § 4 erhält die Bezeichnung Abs. 6. 
 

§ 6 
Der bisherige Abs. 6 des § 4 erhält die Bezeichnung Abs. 7. 
 
 

Artikel III 
 

§ 1 
In der Anlage I Zone 2b der Parkabgabeverordnung wird nach der Wortfolge 
„Kirchstraße“ die Wortfolge „Ost“ eingefügt. 
 

§ 2 
In der Anlage I der Parkabgabeverordnung wird folgende Zone hinzugefügt: 
Zone 2c laut Lageplan Anlage VI (durch Ausdruck eines Parkscheines an der 
Abgabeentrichtung – die ersten 60 Minuten kostenlos – an Werktagen Montag – 
Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr; für die weitere 
angefangene halbe Stunde € 0,50; maximale Parkdauer 90 Minuten): 
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o Zentrumsparkplatz Süd 
o Kirchstraße West 

§ 3 
In der Anlage I der Parkabgabeverordnung wird folgende Zone hinzugefügt: 
„Zone 4 laut Lageplan Anlage VII (60 Minuten mit Parkscheibe gemäß § 1 Z 1 
Kurzparkzonen-Überwachungsverordnung BGBl. Nr. 857/1994, zuletzt geändert durch 
BGBl. II Nr. 145/2008 an Werktagen Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr) 

o Hypoparkplatz 
 

§ 4 
In der Anlage IV wird nach der Wortfolge „Anwohnerparkkarte“ die Wortfolge „oder 
eine Anrainerparkkarte“ eingefügt. 
 

§ 5 
Die Anlage V wird aufgehoben und durch folgende ersetzt: 
„Anlage V 
€ 37,00/Monat für eine Anwohnerparkkarte oder eine Anrainerparkkarte“ 
 

§ 6 
Nach der Anlage V wird folgende Anlage VI hinzugefügt: 
„Anlage VI 
Lageplan Zone 2c (Zentrumsparkplatz Süd und Kirchstraße West)“ 
 

§ 7 
Nach der Anlage VI wird folgende Anlage VII hinzugefügt: 
„Anlage VII  
Lageplan Zone 4 (Hypoparkplatz)“ 
 

Artikel IV 
Artikel I, II und III dieser Verordnung treten mit dem Ablauf des Tages der 
Kundmachung an der Amtstafel der Gemeinde in Kraft.  
 
 

3.4 Verordnung - Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabe 
 
In der Sitzung vom 6. Juli 2022 hat der Tiroler Landtag das Gesetz über die Erhebung einer 
Freizeitwohnsitzabgabe und einer Leerstandsabgabe (Tiroler Freizeitwohnsitz- und 
Leerstandsabgabegesetz – TFLAG), LGBl. Nr. 86/2022, beschlossen. Das Gesetz wird mit 1. 
Jänner 2023 in Kraft treten, gleichzeitig wird das Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz – 
TFWAG außer Kraft treten. Ab 2023 ist für Gebäude, Wohnungen und sonstige Teile von 
Gebäuden die über einen durchgehenden Zeitraum von sechs Monaten nicht als Wohnsitz 
verwendet werden, eine Leerstandsabgabe zu erheben. Weiterhin zu erheben ist auch die 
Freizeitwohnsitzabgabe für die Verwendung eines Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz. 
 
Die Freizeitwohnsitzabgabe ist von der Leerstandsabgabe strikt abzugrenzen. Für die 
Verwendung eines Gebäudes, einer Wohnung oder eines sonstigen Teiles eines Gebäudes 
als Freizeitwohnsitz, ist unabhängig von der Dauer der Nutzung die Freizeitwohnsitzabgabe 
einzuheben. Die Regeln über die Leerstandsabgabe kommen hingegen dann zum Tragen, 
wenn ein Gebäude, eine Wohnung oder ein sonstiger Teil eines Gebäudes über einen 
längeren Zeitraum hindurch (mindestens 6 Monate) nicht als Wohnsitz verwendet werden. 
Die Freizeitwohnsitzabgabe ist jährlich und die Leerstandsabgabe monatlich zu bezahlen. 
 
Zur Bestimmung des Verkehrswertes, welcher als Grundlage für die jeweiligen Tarife 
heranzuziehen ist, wurden 3 Angebote von Sachverständigen eingeholt.  
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Lediglich Bmst. Ing. Daniel Gufler hat ein Angebot abgegeben. In weiterer Folge wurde er 
vom Bürgermeister beauftragt ein Schätzgutachten zu erstellen, welches er am 02.12.2022 
an die Gemeinde übermittelt hat. 
 
Das gesamte Gutachten ist in der Beilage im SessionNet bei diesem Antrag abrufbar.  
 
Bzgl. der Freizeitwohnsitzabgabe kommt der Sachverständige zu folgendem Ergebnis: 
 
„Im Gesetz ist weiters angeführt, dass die Abgabe für bestimmte Teile des Gemeindegebiets 
in unterschiedlicher Höhe festgesetzt werden kann. In der 
Freizeitwohnsitzabgabenverordnung der Marktgemeinde Telfs von 2019 wurden für Telfs, 
Bairbach mit Brand sowie Mösern mit Wildmoos und Buchen unterschiedliche Abgabehöhen 
festgelegt. Diese Aufteilung des Gemeindegebiets wurde vom unterfertigten 
Sachverständigen übernommen. Aus fachlicher Sicht ist diese differenzierte Betrachtung in 
Bezug auf die Vorschreibung der Freizeitwohnsitzabgabe sinnvoll und zweckmäßig. Die 
Ortsteile Mösern mit Wildmoos und Buchen sind auf Höhe und in unmittelbarer Nähe des 
Seefelder Plateaus. Dadurch haben diese Ortsteile eine besondere touristische Bedeutung. 
Die Liegenschaften werden meist als touristische Betriebe geführt. Ebenso verhält es sich 
mit Bairbach und Brand in einer etwas abgeminderten Form. 
Im Leitfaden „Vollziehung des Tiroler Freizeitwohnsitz und Leerstandsabgabegesetz“ wird 
angeführt, dass bei der Bemessung der Abgabenhöhe der Immobilien-Preisspiegel der WKO 
oder die Basispreise für das Grundstücksrasterverfahren des BMF herangezogen werden 
können. Für die Berechnung wurden vom Sachverständigen diese Werte mit den Werten der 
Wohnbauförderung Tirol – höchstzulässige Grundpreise ergänzt. Diese drei Werte sind aus 
fachlicher Sicht objektiv geeignet, die Verkehrswerte innerhalb der Marktgemeinde Telfs 
vollständig und nachvollziehbar abzubilden. 
Für die Ortsteile Mösern mit Wildmoos und Buchen wurden bei der Berechnung die 
Grundpreise von Seefeld angesetzt. Für Telfs die Richtwerte für Telfs. Für Bairbach und 
Brand wurde ein Mittelwert gebildet.  
Als Referenz für den maximalen Vorschreibungsbetrag laut Gesetz wurden die Grundpreise 
von Kitzbühel angesetzt. Als Referenz für den unteren Bereich des Vorschreibungsbetrages 
wurde die Gemeinde Namlos herangezogen. 
Für die Berechnung der Abgabenhöhe für die Marktgemeinde Telfs wurde ein linearer 
Ansatz zwischen den Werten der jeweiligen Liegenschaftspreise (WKO, WBF, BMF) und den 
Minimalwerten und Maximalwerten der Bandbreite der möglichen Vorschreibungshöhe laut 
Gesetz hergestellt.  
Die Abgabenhöhe wurde mittels den Werten nach dem Immobilien-Preisspiegel der WKO, 
den Werten der Basispreise für das Grundstücksrasterverfahren des BMF und den Werten 
der Wohnbauförderung Tirol – Höchstzulässige Grundpreise WBF getrennt ermittelt.“ 
 
Dies ergibt für die Freizeitwohnsitzabgabe folgende jährliche Tarife: 
 

Freizeitwohnsitzabgabe Telfs 
€-Betrag 

Mösern 
€-Betrag 

Bairbach 
€-Betrag 

bis 30 m² 196,59 245,09 220,84 

mehr als 30 m² bis 60 m² 393,19 490,17 441,68 

mehr als 60 m² bis 90 m² 572,42 710,55 641,48 

mehr als 90 m² bis 150 m² 816,38 1.010,34 913,36 

mehr als 150 m² bis 200 m² 1.139,90 1.413,21 1.276,55 

mehr als 200 m² bis 250 m² 1.468,47 1.818,20 1.643,33 

mehr als 250 m² 1.786,94 2.218,95 2.002,94 

 
Diese Beträge werden aus verwaltungsökonomischen Gründen auf volle Eurobeträge 
aufgerundet. Daraus ergeben sich nunmehr folgende Tarife: 
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Freizeitwohnsitzabgabe Telfs 
€-Betrag 

Mösern 
€-Betrag 

Bairbach 
€-Betrag 

bis 30 m² 197,00 246,00 221,00 

mehr als 30 m² bis 60 m² 394,00 491,00 442,00 

mehr als 60 m² bis 90 m² 573,00 711,00 642,00 

mehr als 90 m² bis 150 m² 817,00 1.011,00 914,00 

mehr als 150 m² bis 200 m² 1.140,00 1.414,00 1.277,00 

mehr als 200 m² bis 250 m² 1.469,00 1.819,00 1.644,00 

mehr als 250 m² 1.787,00 2.219,00 2.003,00 

 
Bzgl. der Leerstandsabgabe kommt der Sachverständige zu folgendem Ergebnis: 
 
„Für die Erlassung der Leerstandsabgabeverordnung der Marktgemeinde Telfs ist es 
erforderlich, die Höhe der Vorschreibung zu ermitteln. Im Gesetz ist für unterschiedliche 
Wohnungsgrößen ein Mindest- und Höchstbetrag festgelegt (Unter- und Obergrenze). Die 
Aufgabe des uSV ist es, die Liegenschaften innerhalb der Marktgemeinde bestimmten 

Vorschreibungsbeträgen, unter Betrachtung des Verkehrswertes, zuzuordnen. Aus 
fachlicher Sicht kann hier zur Beitragsbestimmung nur der Verkehrswert des 
Bodenwertes herangezogen werden.  
Eine Unterscheidung innerhalb des Gemeindegebietes ist im Gesetz nicht vorgesehen.  
Im Leitfaden „Vollziehung des Tiroler Freizeitwohnsitz und Leerstandsabgabegesetz“ 
wird angeführt, dass bei der Bemessung der Abgabenhöhe der Immobilien-Preisspiegel 
der WKO oder die Basispreise für das Grundstücksrasterverfahren des BMF 
herangezogen werden können. Für die Berechnung wurden vom Sachverständigen 
diese Werte mit den Werten der Wohnbauförderung Tirol – höchstzulässige Grundpreise 
ergänzt. Diese drei Werte sind aus fachlicher Sicht objektiv geeignet, die Verkehrswerte 
innerhalb der Marktgemeinde Telfs vollständig und nachvollziehbar abzubilden.  
Als Referenz für den maximalen Vorschreibungsbetrag laut Gesetz wurden die 
Grundpreise von Kitzbühel angesetzt. Als Referenz für den unteren Bereich des 
Vorschreibungsbetrages wurde die Gemeinde Namlos herangezogen. Für die 
Berechnung der Abgabenhöhe für die Marktgemeinde Telfs wurde ein linearer Ansatz 
zwischen den Werten der jeweiligen Liegenschaftspreise (WKO, WBF, BMF) und den 
Minimalwerten und Maximalwerten der Bandbreite der möglichen Vorschreibungshöhe 
laut Gesetz hergestellt.  
Die Abgabenhöhe wurde mittels den Werten nach dem Immobilien-Preisspiegel der 
WKO, den Werten der Basispreise für das Grundstücksrasterverfahren des BMF und 
den Werten der Wohnbauförderung Tirol – Höchstzulässige Grundpreise WBF getrennt 
ermittelt.“ 
 
Dies ergibt für die Leerstandsabgabe folgende monatliche Tarife: 
 

Leerstandsabgabe Telfs €-Betrag 

bis 30 m² 34,84 

mehr als 30 m² bis 60 m² 69,67 

mehr als 60 m² bis 90 m² 99,56 

mehr als 90 m² bis 150 m² 144,40 

mehr als 150 m² bis 200 m² 194,18 

mehr als 200 m² bis 250 m² 248,90 

mehr als 250 m² 303,63 

 
Diese Beträge werden aus verwaltungsökonomischen Gründen auf volle Eurobeträge 
aufgerundet.  
Daraus ergeben sich folgende Tarife: 
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Leerstandsabgabe Telfs €-Betrag 

bis 30 m² 35,00 

mehr als 30 m² bis 60 m² 70,00 

mehr als 60 m² bis 90 m² 100,00 

mehr als 90 m² bis 150 m² 145,00 

mehr als 150 m² bis 200 m² 195,00 

mehr als 200 m² bis 250 m² 250,00 

mehr als 250 m² 305,00 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig folgende Verordnung: 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 3 und des § 9 Abs. 4 des Tiroler Freizeitwohnsitz- und 
Leerstandsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 86/2022, wird verordnet: 
 

§ 1 
Festlegung der Abgabenhöhe der Freizeitwohnsitzabgabe 

 
Die Marktgemeinde Telfs legt die Höhe der jährlichen Freizeitwohnsitzabgabe für die 
Ortsteile Mösern, Wildmoos, Buchen, Bairbach, Brand sowie für das restliche 
Gemeindegebiet von Telfs, laut Planbeilage, wie folgt fest: 
(1) Ortsteile Mösern, Wildmoos, Buchen 

a) bis 30 m2 Nutzfläche mit  € 246,00 
b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit  € 491,00 
c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit  € 711,00 
d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit € 1.011,00 
e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit € 1.414,00 
f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit € 1.819,00 
g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit € 2.219,00 

 
(2) Ortsteile Bairbach, Brand  

a) bis 30 m² Nutzfläche mit  € 221,00 
b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit  € 442,00 
c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit  € 642,00 
d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit € 914,00 
e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit € 1.277,00 
f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit € 1.644,00 
g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit € 2.003,00 

 
(3) Telfs  

a) bis 30 m² Nutzfläche mit  € 197,00 
b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit  € 394,00 
c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit  € 573,00 
d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit € 817,00 
e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit € 1.140,00 
f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit € 1.469,00 
g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit € 1.787,00 

 
§ 2 

Festlegung der Abgabenhöhe der Leerstandsabgabe 
 

Die Marktgemeinde Telfs legt die Höhe der monatlichen Leerstandsabgabe einheitlich 
für das gesamte Gemeindegebiet von Telfs  

a) bis 30 m² Nutzfläche mit  € 35,00 
b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit  € 70,00 
c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit  € 100,00 
d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit € 145,00 
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e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit € 195,00 
f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit € 250,00 
g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit € 305,00 

fest. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung 
betreffend Freizeitwohnsitzabgabe vom 28.11.2019, kundgemacht von 04.12.2019 
bis 19.12.2019, außer Kraft. 
 
Beilage: 

 
 
 

3.5 Kaufvertrag GHS - Kindergarten Obermarkt 
 
Die GHS errichtet im Obermarkt 49 und 51 eine Wohnanlage mit 29 Wohneinheiten die auf 
zwei Gebäuden, Haus A (westliches Gebäude) und Haus B (östliches Gebäude) verteilt sind. 
Mit Grundsatzbeschluss vom 17.12.2020 hat der GR beschlossen, die Räumlichkeiten im EG 
im Haus A zur Ausbildung eines Kindergartens anzukaufen. Der entsprechende Kaufvertrag 
liegt zwischenzeitlich vor. Für die Errichtung des Kaufvertrages samt Verbücherung wurde 
mit der GHS ein Pauschalbetrag in Höhe von € 10.230,00 vereinbart. 
Diese Räumlichkeiten, in den Unterlagen der GHS mit TOP 1 bezeichnet, weisen folgende 
Eigenschaften auf:  

 Gesamtnutzfläche ca. 274,49 m2 

 Folgende Räumlichkeiten innerhalb TOP 01: 

 Eingangsbereich/Garderobe 

 Bewegungsfläche 

 Bewegungsraum 

 WC-Erwachsene 
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 WC-Kinder/Wickelraum 

 Küche/Jausenraum 

 Büro/Besprechungsraum 

 Putzraum 

 Funktions-/Ruheraum 

 Zwei Gruppenräume 

 Terrasse 

 Einen Lagerraum im EG Haus B mit 18,94 m2 als Zubehör 

 Die Freifläche mit ca. 296,50 m2 im Westen des Kindergartens für den Garten und die 
Spielfläche als Zubehör 

 Drei Stellplätze (AP 30,31,32) entlang der südlichen Hausfront von Haus A zur 
ausschließlichen, unentgeltlichen Nutzung durch TOP 1  

 
Die technische Übergabe ist für Dezember 2022 geplant, der Besitzübertrag erfolgt mit 
01.02.2023. Der Anteil des Wohnungseigentums für TOP 1 beträgt 329 von 2672. 
 
Auf Grund der stetig ansteigenden Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen ist der Kauf des 
Kindergartens Obermarkt eine schnell umsetzbare und qualitativ gute Lösung. Mit intensiver 
Einbindung der MitarbeiterInnen der Bildungsabteilung bzw. dem zukünftigen Personal und 
in Abstimmung mit dem Land Tirol als Fördergeber wurden die erforderlichen Pläne erstellt 
und bei der Ausführung begleitet.  
So sind eine Regelgruppe und eine Integrationsgruppe für insgesamt 32 Kinder zwischen 
drei und sechs Jahren für eine ganzjährige (max. 25 Schließtage) und ganztägige Betreuung 
inkl. Mittagsverpflegung (07:00 – 17:00 Uhr) entstanden. Der offizielle Betrieb wird nach den 
Semesterferien am 20.02.2022 aufgenommen. 
 
Der Kaufpreis für die Räumlichkeiten TOP 1 samt Zubehör beträgt € 943.000,00 netto. 
 
Im Voranschlag 2023 wurden € 1,0 Mio. netto (€ 1,2 Mio. brutto) für den Ankauf 
veranschlagt. Beim Kindergarten besteht ein Vorsteuerabzug, sodass der Kaufpreis netto 
mittels Darlehensaufnahme und Förderungen vom Land Tirol (BZW) finanziert wird.  
 
Finanzierung: 

 Investitionen Finanzierung 

Ankauf KG Obermarkt 1.000.000,00 €  

Einrichtung KG Obermarkt 150.000,00 €  

Förderungen Land Tirol   540.000,00 €  

Darlehensaufnahme  610.000,00 €  

Summe 1.150.000,00 €  1.150.000,00 €  

 
 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 20 : 1 Stimmen (EGR Anna Theresa Schatz), 
aufbauend auf den GR-Beschluss vom 17.12.2020 den vorliegenden Kaufvertrag samt 
Bau- und Ausstattungsbeschreibung mit der ELAK-Dokumentenzahl 160180 zu 
genehmigen. Der Gesamtkaufpreis beträgt € 943.000,00 zzgl. 5 % Nebengebühren.  
 
 

3.6 Vergabe Darlehen Ankauf Kindergarten Obermarkt 
 
Der Ankauf Kindergarten Obermarkt beträgt € 1,0 Mio. netto. Die Einrichtungskosten wurden 
im Voranschlag mit € 150.000,00 netto veranschlagt. Nachdem wir für den Kindergarten 
Obermarkt Förderungen erhalten, wurde für die Restfinanzierung ein Darlehen am 
25.11.2022 in der Höhe von € 610.000,00 ausgeschrieben. 
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Lt. Ausschreibung wurde die Laufzeit bis 30.06.2048 vereinbart, wobei die erste Tilgung mit 
30.09.2023 erfolgt. 
 
Finanzierung 

 Investitionen Finanzierung 

Ankauf KG Obermarkt 1.000.000,00 €  

Einrichtung KG Obermarkt 150.000,00 €  

Förderungen Land Tirol   540.000,00 €  

Darlehensaufnahme  610.000,00 €  

Summe 1.150.000,00 €  1.150.000,00 €  

 
Folgende Banken wurden eingeladen ein Angebot abzugeben: 
Raiffeisenbank Tirol West Mitte, Hypo Tirol Bank, Tiroler Sparkasse, die Volksbank und die 
BTV. Der Abgabetermin war der 06.12.2022 bis 12.00 Uhr, wobei das Angebot bis 
20.12.2022 gültig ist. Die Zuzählung erfolgt nach aufsichtsbehördlicher Genehmigung. 
 
Variante 1) 3-Monats-Euribor – Wert zum 25.11.2022 - 1,922% 

Banken Aufschlag Mindestens 
jedoch 

Rundung Bearbeitungsgebühr 

Hypo Tirol Bank 0,48% 0,00% Ohne Rundung Keine 

Raiffeisenbank 
Tirol West Mitte 

0,55% Keine Angabe Ohne Rundung € 500,00 

Tiroler 
Sparkasse 

1,06% 0,00 Ohne Rundung keine 

BTV Kein Angebot    

Volksbank Kein Angebot    

 
Variante 2) 6-Monats-Euribor – Wert zum 25.11.2022 – 2,374% 

Banken Aufschlag Mindestens 
jedoch 

Rundung Bearbeitungsgebühr 

Hypo Tirol Bank 0,46% 0,00% Ohne Rundung keine 

Raiffeisenbank 
Tirol West Mitte 

0,55% Keine Angabe Ohne Rundung € 500,00 

Tiroler 
Sparkasse 

1,10% 0,00 Ohne Rundung keine 

BTV Kein Angebot    

Volksbank Kein Angebot    

 
Aufgrund der Angebote schlägt die Finanzverwaltung die Variante 1 den Billigstbieter die 
Hypo Tirol Bank mit einem Finanzierungsbetrag von gesamt € 610.000,00 vor. Variabler 
Zinssatz 3-Monats-Euribor – Wert zum 25.11.2022 -1,922% (Floor 0,00%) zuzüglich 
0,48% % Aufschlag. Laufzeit bis 30.06.2048. Tilgungsfrei bis 30.09.2023. 1. Rückzahlung mit 
31.12.2023. Die Zinsen werden zur vollen Höhe bezahlt. Die Zuzählung erfolgt nach 
aufsichtsbehördlicher Genehmigung  
 
Die Zinsen wurden im Voranschlag 2023 zur vollen Höhe veranschlagt. Für dieses Darlehen 
wurde ein Zinssatz von 5% berechnet. Die Tilgung wurde für ein Quartal veranschlagt. In der 
mittelfristigen Finanzplanung wurden die Tilgungen und Zinsen zur Gänze veranschlagt. 
Aufgrund der Dokumentation nach § 9 des Gesetzes über die risokoaverse Finanzgebarung 
des Landes empfiehlt KL Doris Schiller und KL-Stv. Armin Larcher die Hypo Tirol Bank als 
Billigstbieter. 
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Der Gemeinderat beschließt mit 20 : 1 Stimmen (EGR Anna Theresa Schatz) das 
Darlehen in Höhe von € 610.000,00 für den Kindergarten Obermarkt an den 
Billigstbieter die Hypo Tirol Bank zu vergeben.  
 
Darlehensbetrag € 610.000,00, Zinssatz 3-Monats-Euribor zuzüglich 0,48 % Aufschlag. 
(Floor 0,00%). Laufzeit ab Zuzählung bis 30.06.2048. Tilgungsbeginn mit 31.12.2023, 
wobei die Zinsen zur vollen Höhe bezahlt werden. 
 
 

3.7 Verkaufsanbot Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen 
 
Mit Schreiben vom 10.06.2022 wurde seitens der Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen der 
Marktgemeinde Telfs ein Verkaufsanbot hinsichtlich der Raika-Räumlichkeiten im EGOT 
gelegt. 
 
Die Beschreibung der Liegenschaftsanteile und die Kaufpreisfindung basieren auf der 
“Ermittlung des Verkehrswertes” vom 20.02.2015, ausgestellt von DI Erwin Ofner. Der in 
diesem Zusammenhang ermittelte Verkehrswert betrug zum damaligen Zeitpunkt € 
2.624.600,00. Unter Anwendung einer Indexanpassung nach VPI (2010) ergibt die 
Wertanpassung (Ausgangswert Februar 2015: 109,4, Endwert April 2022, 130,7) nunmehr € 
3.135.605,00. 
 
Die Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen bietet der Marktgemeinde Telfs die angeführten 
Liegenschaftsanteile zum Kauf an. Der Verkaufspreis beträgt € 3.135.000,00. Hinsichtlich 
dieses Verkaufspreises gilt Wertsicherheit. Zur Berechnung der Geldwertänderungen ist der 
von der Statistik Austria veröffentlichte Index der Verbaucherpreise 2010 mit Ausgangswert 
April 2022 heranzuziehen. Der wertgesicherte Verkaufspreis ist für den Monatsletzten des 
Vormonats der zu vereinbarenden Liegenschaftsübergabe  zu ermitteln. 
 
Dieses Verkaufsangebot gilt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Raiffeisenbank 
Tirol Mitte West eGen das Bauprojekt “Markthaus” in Telfs, Untermarktstraße 6 realisiert und 
den Bankbetrieb dorthin übersiedelt hat. Eine Selbstbindung an diesem Angebot liegt seitens 
der Raika bis 31.12.2022 vor. 
 
Laut einer steuerrechtlichen Stellungnahme von Stb. Prof. Mag. Dr. Helmut Schuchter ist der 
Ankauf der Raika-Räumlichkeiten nicht bei der Annahme des Anbots im Budget zu 
berücksichtigen. Überdies entsteht die Steuerschuld gemäß § 8 GrEStG erst bei Eintritt der 
aufschiebenden Bedingung. 
 
Nach telefonischer Rücksprache zwischen Vorstandsvorsitzenden Mag. (FH) Andreas Wolf 
LL.M. und AL Mag. Bernhard Scharmer wird mitgeteilt, dass die Indexierung nur bis zur 
Annahme des Kaufanbots gilt. Bis zum Eintritt der aufschiebenden Bedingung erfolgt keine 
weitere Indexierung. Die Zahlung erfolgt erst mit Wirksamkeit der aufschiebenden 
Bedingung. Der Kaufvertrag wird im 1. Quartal 2023 seitens Notar Mag. Albrecht erstellt. Die 
diesbezüglichen Nebenkosten (Vertragserrichtung, etc.) übernimmt zur Gänze die 
Marktgemeinde Telfs (ausgenommen der Immobilienertragssteuer). 
 
Es ist beabsichtigt, dass im Herbst 2023 der Abbruch des alten Schreier-Gebäudes erfolgt. 
In Folge findet der Neubau mit Jänner 2024 statt. Als vorgesehener Übergabezeitpunkt für 
das neue Markthaus ist der Juli 2025 vorgesehen. 
 
Mit Schreiben vom 16.11.2022 wurde überdies ein weiteres Verkaufsangebot für die 
ergänzenden Räumlichkeiten Top B 1a, Top B 1b, Top B 1c und Top B2 samt Zubehör, EZ 
2466 gelegt. Die Kaufpreisfindung für die angeführten Einheiten basiert ebenso auf die 
Ermittlung des Verkehrswertes vom 20.02.2015, ausgestellt von DI Erwin Ofner. Unter 
Anwendung einer Indexanpassung nach VPI (2010) bietet die Raiffeisenbank Tirol Mitte 
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West eGen der Marktgemeinde Telfs die angeführten Einheiten zum Verkaufspreis von € 
525.600,00 an. Die aufschiebende Bedingung ist mit dem Angebot vom 10.06.2022 ident. 
Das Angebot ist gültig bis 31.03.2023. 
 
Nach einer Besprechung mit Vorstandsvorsitzenden Mag. (FH) Andreas Wolf LL.M. und 
Bgm. Christian Härting am 02.12.2022 wurde ein Pauschalkaufpreis für alle Räumlichkeiten 
mit € 3,8 Mio. ohne Indexierung vereinbart. Der Aufsichtsrat der RB Tirol Mitte West eGen 
hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 den Verkauf zum Pauschalpreis von € 3,8 Mio. bereits 
seine Zustimmung erteilt. 
 
Die Gesamtfläche beträgt 1.924,94 m² und setzt sich wie folgt zusammen: 

 Top Bank 1.473,60 m² 

 Top TG Bank     204,32 m² 

 Top B 1a, B 1b, B 1c und B2 samt Zubehör    247,02 m² 
 
GV Tanzer ist der Meinung, dass sich aufgrund der Abschreibung des Gebäudes, der Wert 
vermindern müsste. 
 
Bgm. Härting erklärt dazu, dass jedoch der Grundstückspreis erheblich gestiegen ist.  
 
Die budgetären Mittel sind erst bei Wirksamkeit der aufschiebenden Bedingung vorgesehen. 
 
Der Gemeinderat beschließt 18 : 1 Stimmen (EGR Anna Theresa Schatz) und 2 
Enthaltungen (GV Tanzer, GR Lobenwein), das vorliegende Verkaufsanbot vom 
10.06.2022 von der Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen mit der ELAK-
Dokumentenzahl D/34221/2022 hinsichtlich der EGOT-Räumlichkeiten Top Bank und 
Top TG Bank und das Verkaufsangebot vom 16.11.2022 von der Raiffeisenbank Tirol 
Mitte West eGen mit der ELAK-Dokumentenzahl D/67704/2022 hinsichtlich der EGOT-
Räumlichkeiten Top B 1a, Top B 1b, Top B 1c und Top B2 samt Zubehör (EZ 2466 GB 
81210 Telfs) zum pauschalen Verkaufspreis in der Höhe von € 3.800.000,00 ohne 
Indexierung gemäß Berechnung vom 02.12.2022 mit der ELAK-Dokumentenzahl 
D/72265/2022 vor Ablauf der Frist zum 31.12.2022 unter der aufschiebenden 
Bedingung anzunehmen, dass die Raiffeisenbank Tirol Mitte West eGen das 
Bauprojekt “Markthaus” in Telfs, Untermarktstraße 6 realisiert und den Bankbetrieb 
dorthin übersiedelt.  
 
 

3.8 Ausschreibung - Serverhardware u. Software 2022 und Vergabe Leasing 
 
Seit 2007 (2012 und 2017 erweitert) läuft das vmWare und Citrix-System und die 
dazugehörigen Server in unermüdlichem Einsatz. Die damals abgeschlossenen 
Garantiebedingungen sind nun im 5ten Jahr End of Life. Durch die immer größer werdenden 
Datenbanken (KIM – Buchhaltung, Carecenter – Altenwohnheim), die Anbindung aller 
Außenstellen (TelferBad, SGS etc.) und die Anzahl der gleichzeitig laufenden Programme 
auf den Citrixservern kommt es in letzter Zeit immer wieder zu Performance Engpässen im 
Bereich der Server, des Netzwerkes und der täglichen Sicherungsroutinen. Zudem ist die 
aktuelle Hardware nicht mehr durch Garantieleistungen gedeckt. 
In vielen Vorgesprächen wurde die aktuelle Thematik durchleuchtet und man wurde sich 
einig, dass ein Austausch der vmWare Server und die Zusammenlegung aller externen 
vmWare Instanzen (TelferBad, SPZ und AWH) die beste Möglichkeit wäre, die momentan 
benötigten Ressourcen bestmöglich nutzen zu können.  
Es wurden für die Angebotserstellung bzw. zur Ausschreibung insgesamt 4 EDV-Firmen 
eingeladen. Fa. ACP IT GmbH,Fa. Bechtle IT GmbH, IT-Team Tirol und Fa. Kufgem EDV 
GmbH. 
Als Bestbieter ging nach technischer Prüfung des Angebotes die Fa. Kufgem EDV GmbH 
aus der Ausschreibung mit einem Nettopreis von € 82.200,00 netto (€ 98.640,00 brutto) für 
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die Hardware & Software und € 6.950,00 (€ 8.340,00 brutto) für Dienstleistungen (DL 
Stundenguthaben) hervor. 
 
Aufgrund der Ausschreibung durch die EDV-Abteilung wurde das Leasing in der Höhe von 
€ 82.200 netto mit einer Laufzeit von 48 Monaten von der Finanzverwaltung ausgeschrieben.  
 
Im Voranschlag 2023 ist die Bedeckung vorgesehen. Laut Ausschreibung sind die Angebote 
kostenlos bis 05.01.2023 gültig.  
 
Folgende Leasing-Banken wurden zur Angebotslegung eingeladen: Tiroler Sparkassen 
Leasing, Hypo Tirol Bank Leasing, Raiffeisen Leasing und Easy Leasing. 
 
Der Abgabetermin war der 07.12.2022 um 12:00 Uhr im Gemeindeamt Telfs, wobei folgende 
Banken ein Angebot termingerecht abgegeben haben: Laufzeit 48 Monate ab Bereitstellung, 
3-Monats-Euribor bzw. 6-Monats-Euribor zum Stichtag 28.11.2022. 
 
Am 07.12.2022 um 14:00 Uhr fand im Beisein von KL Doris Schiller und RL-Stv. Armin 
Larcher die Angebotseröffnung statt.  
 

Bank Ausgangszinssatz Aufschlag Betrag mtl. 
brutto 

Mietvertrags- 
gebühr 

Bearbeitungs-
gebühr 

Raiffeisen 
Leasing 

3-Monats-Euribor 2,00% 2.176,08 783,39 0,00 

Hypo Tirol 
Leasing 

3-Monats-Euribor 1,45% 2.154,95 775,78 0,00 

Easy Leasing 3-Monats-Euribor 1,10% 2.127,88 767,84 180,00 

Tiroler 
Sparkassen 
Leasing 

 
3-Monats-Euribor 

 
1,10% 

 
2.143,64 

 
771,71 

 
0,00 

 
Die Finanzverwaltung der Marktgemeinde Telfs empfiehlt aufgrund der Ausschreibung die 
Tiroler Sparkassen Leasing mit einem Zinssatz: 3-Monats-Euribor (1,954% - Wert zum 
28.11.2022) zuzüglich einem Aufschlag von 1,1%, einmalige Mietvertragsgebühr von 
€ 771,71. Dies deshalb, weil die Easy Leasing bei der Berechnung der Leasingrate von 
einem 3-Monats-Euriborzinssatz von 1,704% ausgegangen ist, obwohl der Wert zum 
28.11.2022 bei 1,954% liegt.  
 
Außerdem wird bei der Tiroler Sparkassen Leasing keine Bearbeitungsgebühr verrechnet. Im 
Voranschlag 2023 wurde ein Betrag in Höhe von € 28.000,00 veranschlagt. Die Bedeckung 
ist somit gegeben. 
 
Das ergibt für die gesamte Laufzeit Aufwendungen von € 103.666,43 brutto, bei 
Anschaffungskosten von € 98.640,00 brutto. Das Leasing wird nach tatsächlichen Kosten 
abgerechnet, wobei die Dienstleistungen nicht leasingfähig sind. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Ankauf der in der der Ausschreibung 
festgelegten Serverhardware & Software für die Umstellung der Serverlandschaft bei 
der Fa. Kufgem EDV GmbH zu einem Nettopreis von € 82.200,00 netto (€ 98.640,00 
brutto).  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Billigstbieter, die Sparkassen Leasing mit 
den Konditionen: 3-Monats-Euribor (Wert zum 28.11.2022 – 1,954%) zzgl. einem 
Aufschlag von 1,1%, einer einmaligen Mietvertragsgebühr von € 771,71, Laufzeit 48 
Monate ab Bereitstellung. Die monatliche Bruttorate beträgt ab Bereitstellung € 
2.143,64.  
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3.9 Änderungen Gemeindeeinsatzleitung 
 
Nach dem Ausscheiden (Arbeitsplatzwechsel) von Daniel Saueregger aus dem 
Gemeindedienst in Telfs hat dieser auch die Bitte geäußert aus der Gemeindeeinsatzleitung 
auszuscheiden. Dies liegt in schriftlicher Form vor. Diesen Posten würde zukünftig Christoph 
Hechenblaikner (Obmann Stv. Ausschuss für Sicherheit und Katastrophenschutz) 
übernehmen. 
 

Aus diesem Grund ist die Bestellung von Herrn Daniel Saueregger aufzuheben. 
 

Weiters ist der Sicherheitsgemeinderat Michael Ebenbichler in die Gemeindeeinsatzleitung 
zu bestellen.  
 

Für die oben genannten Personen sind folgende Positionen in der Gemeindeeinsatzleitung 
vorgesehen: 
 

Christoph Hechenblaikner (S2 Lage) 
Michael Ebenbichler (S6 Führungsunterstützung/Infrastruktur) 
 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Bestellung von Daniel Saueregger 
aufzuheben. 
Weiters beschließt der Gemeinderat einstimmig, Christoph Hechenblaikner (S2 Lage), 
Michael Ebenbichler (S6 Führungsunterstützung/Infrastruktur) in die 
Gemeindeeinsatzleitung zu bestellen.  
 
 

3.10 Sitzungstermine 2023 
 

Nachstehende Termine für die Gemeinderatssitzungen, Gemeindevorstandssitzungen sowie 
Erscheinungstermine für das Telfer Blatt werden zur Kenntis gebracht. 
 

Monat 
GV-

Sitzungen 
Zeit 

GR-
Sitzungen 

Uhrzeit Telfer Blatt 

Jänner DO, 19.01. - Whg. 18:00     FR, 27.01. 

Februar DO, 09.02. - Whg. 18:00       

  DO, 23.02. 17:00 DO, 23.02. 18:00 
 

März DO, 09.03. - Whg. 18:00      FR, 24.03. 

  DO, 30.03.  17:00 DO, 30.03. 18:00   

April DO, 13.04. - Whg. 18:00       

  DO, 27.04. 18:00       

Mai DO, 11.05. - Whg.  17:00 DO, 11.05. 18:00 
 

  DO, 25.05. 18:00       FR, 26.05. 

Juni MI, 07.06. - Whg. 18:00       

  DO, 29.06. 17:00 DO,29.06. 18:00   
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Juli DO, 06.07. - Whg. 18:00      FR, 14.07. 

August DO, 10.08. - Whg. 18:00       

  DO, 24.08. 18:00       

September DO, 07.09. - Whg. 17:00 DO, 07.09. 18:00   

  DO, 21.09. 18:00      FR, 29.09 

Oktober DO, 05.10. - Whg. 18:00       

  DO, 1910. 17:00 DO, 19.10. 18:00   

November DO, 09.11. - Whg. 18:00       

  DO, 23.11. 18:00      FR, 24.11. 

Dezember 
DO, 07.12.  - 

Whg. 
18:00       

      
DO, 14.12. 
(Budget) 

18:00  FR, 26.01. 

 
Die Sommerpause für GR und GV findet zwischen dem 07.07. und dem 09.08.2023 statt. 
Die Ausschuss-Obleute werden ersucht, in diesem Zeitraum ebenfalls keine Ausschuss-
Sitzungen anzuberaumen. Der Sitzungskalender wird den Gemeinderäten per E-Mail 
übermittelt. Weiters werden die Termine den lokalen Medienvertretern zur Kenntnis 
gebracht. Änderungen vorbehalten. 
 
 

3.11 Berichte aus den Gemeindeverbänden 
 
Bgm. Härting berichtet, dass folgende Verbandssitzungen stattgefunden haben: 
 
- 02.11.2022:  4. Sitzung des Planungsverbandes Telfs und Umgebung – Salzstraße  
- 01.12.2022:  24. Verbandsversammlung des Planungsverbandes Innsbruck u. Umgebung 
 
 

4 Anträge und Berichte des Substanzverwalters der Gemeindegutsagrargemeinschaften 
 

4.1 Genehmigung Voranschläge 2023 der Gemeindegutsagrargemeinschaften Hämmermoos, 
Wildmoos und Puitwangalpe 
 

GV Tanzer berichtet wie folgt: 
 
Die jeweiligen Voranschläge wurden für das Rechnungsjahr 2023 nach den 
Rechtsvorschriften für Flurverfassungslandesgesetz 1996 - TFLG 1996, erstellt. Die 
Agrarbehörde hat der Finanzverwaltung mitgeteilt, dass die Finanzierungsvoranschläge 
nicht wie lt. der TGO auszugleichen sind. Außerdem möchte ich mich bei der Verwaltung 
und den Mitarbeitern des Abwasserverbandes für die ausgezeichnete Arbeit bedanken.  
 
  

Fra
u H

ofe
r S

ab
in

e 

27
.02

.20
23

15
:5

1:
11



 8. Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2022 

 - 63 -  

Voranschlag 2023 – Hämmermoosalpe 
 

Der Finanzierungshaushalt für das Finanzjahr 2023 wurde in Ausgabe mit € 487.400,00 
angesetzt. Demgegenüber stehen Einnahmen von € 217.400,00. Dies ergibt einen 
Fehlbetrag von € 270.000,00. Dies deshalb, weil die Kläranlage mit einem Betrag von 
€ 253.000,00 und die Sanierung des Stallgebäudes in Höhe von € 143.000,00 veranschlagt 
wurden. Für diese zwei Sanierungsmaßnahmen werden wir rund € 135.000,00 an 
Förderungen erhalten. Nach Vorliegen der jeweiligen Angebote werden wir diese dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen, wobei hier eine Aufstockung der 
Haftungsübernahme durch die Marktgemeinde Telfs notwendig sein wird. 
 
Der Ergebnishaushalt für das Finanzjahr 2023 wurde in Ausgabe mit € 260.700,00 
angesetzt. Demgegenüber stehen Einnahmen von € 217.400,00, was einen Fehlbetrag von 
€ 43.300,00 ergibt. 
 

Haushaltskonto Postbezeichnung 
FH-VA 

2023 
EH-VA 

2023 

1/841000-050000 Sanierung und Errichtung Kläranlage   253.000,00  0,00  

1/841000-500000 Personal- u. Verwaltungsausgaben  24.200,00  24.200,00  

1/841000-600000 Energie (Strom, Gas, Treibstoffe...)  400,00  400,00  

1/841000-614000 Gebäudeinstandhaltung (Sanierung, Verbesserung...)  1.000,00  1.000,00  

1/841000-614900 Einmalige Instandhaltung Stall  143.000,00  143.000,00  

1/841000-616000 Maschinen, masch. Anlagen (Anschaffung, Instandhaltung)  3.500,00  3.500,00  

1/841000-619000 Bringungsanlagen (Wege, Materialseilbahnen....)  3.000,00  3.000,00  

1/841000-659000 Bankzinsen, Bankspesen  1.000,00  1.000,00  

1/841000-670000 Versicherungen  4.500,00  4.500,00  

1/841000-680000 Planmäßige Abschreibung  0,00  26.300,00  

1/841000-700000 Mieten, Pachten, Dienstbarkeiten  300,00  300,00  

1/841000-710000 Steuern, Umlagen, öffentliche Abgaben ( inkl. Waldaufsicht)  25.000,00  25.000,00  

1/841000-728010 Ausgaben für land- u. forstw. Tät. (Schlägerung, Aufforst....)  28.500,00  28.500,00  

  Summe Ausgaben 487.400,00  260.700,00  

        

2/841000+810000 Einnahmen aus land- und forstw. Tätigkeit  8.300,00  8.300,00  

2/841000+811010 Jagd, Fischer  1.000,00  1.000,00  

2/841000+811020 Mieten, Pachten, Dienstbarkeiten (Handymasten, Überfahrten,....)  51.500,00  51.500,00  

2/841000+829000 Bewirtschaftungsbeitrag (§ 36h TFLG 1996)  200,00  200,00  

2/841000+860000 Förderung Bund für Kläranlage  75.000,00  75.000,00  

2/841000+860100 Transfer von Gemeinde Telfs  11.400,00  11.400,00  

2/841000+861000 Förderung Gruppe ARGAR für Stallbau  60.000,00  60.000,00  

2/841000+867000 Beihilfen, Förderungen  10.000,00  10.000,00  

  Summe Einnahmen 217.400,00  217.400,00  

        

  Differenz -270.000,00  -43.300,00  

 
 

Voranschlag 2023 – Puitwangalpe 
 

Der Finanzierungshaushalt für das Finanzjahr 2023 wurde in Ausgabe und Einnahmen mit 
€ 53.000,00 angesetzt. 
 
Der Ergebnishaushalt für das Finanzjahr 2023 wurde in Ausgabe mit € 59.300,00 und in 
Einnahmen mit € 53.300,00 angesetzt. Dies ergibt somit einen Fehlbetrag von € 6.300,00, 
wobei es sich hier um die Abschreibung handelt. 
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Haushaltskonto Postbezeichnung 
FH-VA 

2023 
EH-VA 

2023 

1/841000-500000 Personal- u. Verwaltungsausgaben  20.000,00  20.000,00  

1/841000-600000 Energie (Strom, Gas, Treibstoffe...)  1.000,00  1.000,00  

1/841000-614000 Gebäudeinstandhaltung (Sanierung, Verbesserung...)  1.000,00  1.000,00  

1/841000-614090 Sanierung Quellfassung  5.000,00  5.000,00  

1/841000-616000 Maschinen, masch. Anlagen (Anschaffung, Instandhaltung)  2.000,00  2.000,00  

1/841000-619000 Bringungsanlagen (Wege, Materialseilbahnen....)  1.000,00  1.000,00  

1/841000-659000 Bankzinsen, Bankspesen  500,00  500,00  

1/841000-670000 Versicherungen  2.500,00  2.500,00  

1/841000-680000 Planmäßige Abschreibung  0,00  6.300,00  

1/841000-710000 Steuern, Umlagen, öffentliche Abgaben ( inkl. Waldaufsicht)  15.000,00  15.000,00  

1/841000-728010 Ausgaben für land- u. forstw. Tät. (Schlägerung, Aufforst....)  5.000,00  5.000,00  

  Summe Ausgaben 53.000,00  59.300,00  

        

2/841000+810000 Einnahmen aus land- und forstw. Tätigkeit  2.500,00  2.500,00  

2/841000+811010 Jagd, Fischer  35.000,00  35.000,00  

2/841000+811020 Mieten, Pachten, Dienstbarkeiten (Handymasten, Überfahrten,....)  5.500,00  5.500,00  

2/841000+811030 Beitrag Wettersteinhütte Quellfassung  500,00  500,00  

2/841000+829000 Bewirtschaftungsbeitrag (§ 36h TFLG 1996)  1.000,00  1.000,00  

2/841000+867000 Beihilfen, Förderungen  8.500,00  8.500,00  

  Summe Einnahmen 53.000,00  53.000,00  

        

  Differenz 0,00  -6.300,00  

 
 

Voranschlag 2023 – Wildmoosalpe 
 

Der Finanzierungshaushalt für das Finanzjahr 2023 wurde in Ausgabe mit € 117.000,00 
angesetzt. Demgegenüber stehen Einnahmen von € 89.600,00. Dies ergibt einen Fehlbetrag 
von € 27.400,00, der durch die bestehende Haftungsübernahme der Marktgemeinde Telfs 
bedeckt ist. Hier wurde bei der Haushaltsstelle Gebäude und Bauten € 60.000,00 
veranschlagt, weil zwei Stadel dringend saniert werden müssen, wobei auch hier um eine 
Förderung in Höhe von rd. € 30.000,00 beim Land Tirol Gruppe Agrar angesucht wird.  
 
Der Ergebnishaushalt für das Finanzjahr 2023 wurde in Ausgabe mit € 58.700,00 angesetzt. 
Demgegenüber stehen Einnahmen von € 89.600,00, was einen Überschuss von € 30.900,00 
ergibt. 
 

Haushaltskonto Postbezeichnung 
FH-VA 

2023 
EH-VA 

2023 

1/841000-010000 Gebäude und Bauten  60.000,00  0,00  

1/841000-346010 Tilgung Landeskulturfonds  6.400,00  0,00  

1/841000-500000 Personal- u. Verwaltungsausgaben  15.500,00  15.500,00  

1/841000-600000 Energie (Strom, Gas, Treibstoffe...)  100,00  100,00  

1/841000-614000 Gebäudeinstandhaltung (Sanierung, Verbesserung...)  1.000,00  1.000,00  

1/841000-616000 Maschinen, masch. Anlagen (Anschaffung, Instandhaltung)  1.000,00  1.000,00  

1/841000-650010 Zinsen Landeskulturfonds  400,00  400,00  

1/841000-659000 Bankzinsen, Bankspesen  100,00  100,00  

1/841000-670000 Versicherungen  3.500,00  3.500,00  

1/841000-680000 Planmäßige Abschreibung  0,00  8.100,00  

1/841000-710000 Steuern, Umlagen, öffentliche Abgaben ( inkl. Waldaufsicht)  12.500,00  12.500,00  

1/841000-728010 Ausgaben für land- u. forstw. Tät. (Schlägerung, Aufforst....)  16.500,00  16.500,00  

  Summe Ausgaben 117.000,00  58.700,00  
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2/841000+810000 Einnahmen aus land- und forstw. Tätigkeit  500,00  500,00  

2/841000+811020 Mieten, Pachten, Dienstbarkeiten (Handymasten, Überfahrten,....)  53.000,00  53.000,00  

2/841000+811030 Betriebskosten Almwirtschaft nur Versicherung  2.500,00  2.500,00  

2/841000+829000 Bewirtschaftungsbeitrag (§ 36h TFLG 1996)  600,00  600,00  

2/841000+861000 Förderung Land Gruppe Agrar  30.000,00  30.000,00  

2/841000+867000 Beihilfen, Förderungen  3.000,00  3.000,00  

  Summe Einnahmen 89.600,00  89.600,00  

        

  Differenz -27.400,00  30.900,00  

 
Die Finanzierung erfolgt durch die bereits bestehenden Haftungsübernahmen zu je 
€ 30.000,00 bei der Wildmoos- und Puitwangalpe. Bei der Hämmermoosalpe besteht eine 
Haftungsübernahme von € 130.000,00.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Voranschläge 2023 der 
Hämmermoosalpe, Wildmoosalpe und Puitwangalpe zu genehmigen. 
 
Der Substanzverwalter GV Tanzer wird beauftragt, Angebote für die Kläranlage und 
Stallsanierung auf der Hämmermoosalpe einzuholen und dem Gemeindevorstand zur 
Beschlussfassung vorzulegen und soll dann mittels Haftungsübernahme durch die 
Gemeinde finanziert werden.  
 
RL Schiller Doris verlässt um 20:03 Uhr die Sitzung. 
 
 

4.2 Weidebeiträge 
 
Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Bewirtschaftungsbeiträgen für Anteilsrechte ist es 
notwendig, dass die über das Recht hinausgehenden Weidebeiträge durch die Substanz 
festgelegt werden. Aufgrund der starken Inflation ist es aus wirtschaftlicher Sicht erforderlich 
diese Tarife, welche jahrelang nicht erhöht wurden, anzupassen bzw. anzugleichen. 
 
Folgender Vorschlag wurde ausgearbeitet: 
 
Tarife Weidebeiträge ab 01.01.2023 für das Weidejahr 2023 (Vorschreibung 1. Quartal 
2024) 
 

Hämmermoosalpe 
 

Pro Stück und Saison Tarif alt Tarif neu   

1 Stück Milchkuh einheimisch 100,00 100,00 

1 Stück Milchkuh fremd 180,00 190,00 

1 Stück Galtvieh einheimisch 50,00 25,00 

1 Stück Galtvieh fremd 80,00 42,00 

1 Stück Kalb einheimisch 30,00 20,00 

1 Stück Kalb fremd 30,00 35,00 

1 Stück Kuh einheimisch 60,00 35,00 
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Wildmoosalpe 
 
Tarife Weidebeiträge ab 01.01.2023 für das Weidejahr 2023 (Vorschreibung 1. Quartal 
2024) 
 

Pro Stück und Saison Tarif alt Tarif neu 

1 Stück Kuh einheimisch 30,00 35,00 

1 Stück Kuh fremd 50,00 52,00 

1 Stück Kalb einheimisch 20,00 20,00 

1 Stück Kalb fremd 30,00 35,00 

1 Stück Galtvieh einheimisch 20,00 25,00 

1 Stück Galtvieh fremd 30,00 42,00 

 
Puitwangalpe 

 

Tarife Weidebeiträge ab 01.01.2023 für das Weidejahr 2023 (Vorschreibung 1. Quartal 
2024) 
 

Pro Stück und Saison Tarif alt Tarif neu 

1 Stück Kuh einheimisch 30,00 35,00 

1 Stück Kuh fremd 50,00 52,00 

1 Stück Kalb einheimisch 20,00 20,00 

1 Stück Kalb fremd 30,00 35,00 

1 Stück Galtvieh einheimisch 20,00 25,00 

1 Stück Galtvieh fremd 30,00 42,00 

1 Stück Pferd einheimisch 30,00 35,00 

1 Stück Pferd fremd 50,00 52,00 

1 Stück Pferd klein einheimisch 20,00 25,00 

1 Stück Pferd klein fremd 30,00 42,00 

1 Stück Schaf einheimisch 8,00 6,00 

1 Stück Schaf fremd 10,00 10,00 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Tarife ab 1.1.2023 wie folgt anzupassen: 
 

Hämmermoosalpe 
 

Pro Stück und Saison Tarif neu 

1 Stück Milchkuh einheimisch 100,00 

1 Stück Milchkuh fremd 190,00 

1 Stück Galtvieh einheimisch 25,00 

1 Stück Galtvieh fremd 42,00 

1 Stück Kalb einheimisch 20,00 

1 Stück Kalb fremd 35,00 

1 Stück Kuh einheimisch 35,00 

 
Wildmoosalpe 

 

Pro Stück und Saison Tarif neu 

1 Stück Kuh einheimisch 35,00 

1 Stück Kuh fremd 52,00 

1 Stück Kalb einheimisch 20,00 

1 Stück Kalb fremd 35,00 

1 Stück Galtvieh einheimisch 25,00 

1 Stück Galtvieh fremd 42,00 
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Puitwangalpe 
 

Pro Stück und Saison Tarif neu 

1 Stück Kuh einheimisch 35,00 

1 Stück Kuh fremd 52,00 

1 Stück Kalb einheimisch 20,00 

1 Stück Kalb fremd 35,00 

1 Stück Galtvieh einheimisch 25,00 

1 Stück Galtvieh fremd 42,00 

1 Stück Pferd einheimisch 35,00 

1 Stück Pferd fremd 52,00 

1 Stück Pferd klein einheimisch 25,00 

1 Stück Pferd klein fremd 42,00 

1 Stück Schaf einheimisch 6,00 

1 Stück Schaf fremd 10,00 

 
 

5 Anträge und Berichte aus der 10., 11. und 12. Gemeindevorstandssitzung 
 

5.1 Kurzberichte aus der 10., 11. und 12. Gemeindevorstandssitzung 
 
10. GV-Sitzung 
 
- Wohnungsvergaben 
- Überprüfung Bilanz 2021 - Marktgemeinde Telfs Immobilien GmbH und Immobilien GmbH & 

CoKG 
- Subventionen 
- Errichtung einer Dorfkrippe von Heinrich Tilly 
- Abbruch Kamin im Bereich Krehbachgasse 6a 
- Anmietung Freilager (Flugdach) - Hag 4 
- Vergabe Örtliche Bauaufsicht und Baukoordination Sanierung Dach Tennishalle und Errichtung 

PV-Anlage 
- Löschung Vor- und Wiederkaufsrecht  
 
11. GV-Sitzung 
 
- Vorberatung Voranschlagsentwurf 2023 
- Vorberatung Anpassung Steuern, Gebühren und Entgelte ab 1.1.2023 
- Bericht Kältemaschine 
- Elektromobilität Telfs - Ladeverrechnung 
- Strompreissicherung 2023 
- Subventionen 
- Subventionen Müllgrundgebühr und Hundesteuer lt. GIS- bzw. Rezeptgebührenbefreiungen 

2022 
- Vergabe Küche Kindergarten Obermarkt 
- Erhöhung Budgetausgaben Umwelt- und Energieförderung 
- Löschung Vor- und Wiederkaufsrecht 
 
12. GV-Sitzung 
 
- Wohnungsvergaben 
- Subventionen 
- Subventionsansuchen - Kinderwerkstatt Schpumpernudl 
- Übernahme Buskosten für Schikurse Volksschule und Kindergärten 
- Kaufvertrag GHS - Kindergarten Obermarkt 
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- Vergabe Druckauftrag Telfer Blatt - Amtliche Mitteilung der Marktgemeinde Telfs 
- Grunderwerb aus Gst 4731 (Öffentliches Gut)  
- Grunderwerb aus Gst 3920/185 (Öffentliches Gut)  
- Auflösung Bestandsvertrag  
 
 

6 Anträge aus dem Bauamt 
 

6.1 Grundsatzbeschluss Errichtung Friedensglocke - Vergabe Bauarbeiten Rückbau 
 
Im Gemeinderat vom 19.05.2022 wurde beschlossen, die Vereinbarung mit der Familie 
Heidkamp für den bestehenden Standort der Friedensglocke in Mösern im Frühjahr 2023 
auslaufen zu lassen. Somit war ein neuer Standort für die Friedensglocke zu suchen. 
 
In der entsprechenden Auflöse-Vereinbarung mit der Familie Heidkamp wurde vereinbart, 
dass die Friedensglocke mit Zugangsweg am Grund der Familie Heidkamp bis Ende Mai 
2023 rückzubauen ist. Die Glocke mit Fundament (100m3 Stahlbeton), die Weganlage mit 
Zubehör, Wasserleitung etc. sind komplett abzubauen und auf den Stand vor Errichtung der 
Friedensglocke zurückzubauen bzw. wiederherzustellen. Der betroffene Bereich ist zu 
renaturieren.  
 
Als geeigneter neuer Standort wurde ein Platz entlang des Wanderweges von Mösern zum 
Lottensee (in Verlängerung Sackgasse Brochweg Richtung Drachenfliegerstartrampe) 
gefunden. Dieser Standort ermöglicht einen ähnlich schönen Ausblick in das Inntal. 
Der Standort liegt auf den Grundstücken von Herrn Thomas Brenner. Ein entsprechender 
Teilungsplan GZ 8220/20 vom 28.09.2022 vom Büro Geosystem liegt vor. Der Kaufpreis liegt 
bei rund € 80.000,00 für 1.888 m2. Der Kaufvertrag ist aktuell in Ausarbeitung. Neben dem 
Kaufpreis fallen noch Nebengebühren, Vertragserrichtungskosten etc. an, womit die 
Aufwände für den Grundkauf bei ca. € 100.000,00 liegen.  
 
Die Kosten können wie folgt angegeben werden:  
 
Rückbau:  € 147.900,00 netto 
Neubau:  € 558.670,00 netto 
Grundkauf:  € 100.000,00 inklusive Nebenkosten 
 
Finanzierung 
 
Im Voranschlag 2023 wurde folgende Finanzierung veranschlagt: 

Verlegung Friedensglocke Auszahlungen in € Einzahlungen in € 

Investitionskosten 850.000,00  

Darlehensaufnahme   300.000,00 

Landesgedächtnisstiftung  150.000,00 

Land Tirol BZW  100.000,00 

Beitrag TVB  200.000,00 

Förderungsbeitrag Leader-Region IL  100.000,00 

Summe 850.000,00 850.000,00 

 
Terminplan Rückbau:  
 
Beginn der Rückbauarbeiten ist der Dienstag nach Ostern, Dienstag 11. April 2023. Zuerst 
werden die Glocke und der Glockenstuhl demontiert, dann das Fundament abgetragen und 
anschließend der Weg rückgebaut. Die Dauer der Arbeiten wird mit 6 Wochen abgeschätzt. 
Somit läutet die Glocke am alten Standort am Ostermontag den 10. April 2023 das letzte 
Mal.  
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Terminplan Neubau:  
 
Nach erfolgtem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates wird seitens des Bauamtes die 
Planung weiter betrieben, die bau- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen eingeholt 
sowie die Arbeiten ausgeschrieben und dem Gemeinderat zur Vergabe vorgelegt. Mit einem 
Baubeginn kann ab Mai/Juni 2023 gerechnet werden, mit einer Fertigstellung im Herbst 
2023. Für den Guss der neuen Glocke wird das Material der alten Glocke herangezogen. Da 
die alte Glocke einen Riss aufweist, macht es keinen Sinn, diese wieder zu verwenden.  
 
Vom Bauamt wurde für die Rückbauarbeiten eine Planung erstellt und es wurden einige 
Firmen zur Angebotslegung eingeladen.  
 
Nach Prüfung der Angebote durch das Bauamt gemeinsam mit der ÖBA, Herrn Ing. Harald 
Taxer, kann folgende Vergabeempfehlung gegeben werden:  
 
Vergabe Erdbau- und Abbrucharbeiten an die Firma Fiegl Tiefbau GmbH um € 103.368,00 
brutto. 
 
Vergabe Betonschneidearbeiten an die Firma Staggl Kernbohrungen und 
Schneidetechniken, Arzl um € 14.160,00 brutto. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Standort westlich des Brochweges als 
neuen Standort für die Friedensglocke weiter zu verfolgen und die entsprechenden 
Genehmigungen einzuholen, den Kaufvertrag mit Thomas Brenner betreffend 
Grundkauf lt. Teilungsplan GZ 8220/20 vom 28.09.2022 Büro Geosystem um rund € 
80.000,00 vorbereiten zu lassen sowie die Arbeiten für die Neuerrichtung der 
Friedensglocke mit Glockenturm, Aussichtsplattform und Zugangsweg 
auszuschreiben. Der Kaufvertrag wird dem Gemeindevorstand zur Beschlussfassung 
vorgelegt.  
 
Außerdem beschließt der Gemeinderat im Grundsatz einstimmig, die finanziellen Mittel 
lt. Finanzierungsvorschlag freizugeben. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Bauarbeiten für den Rückbau der 
Friedensglocke in Mösern wie folgt zu vergeben:  
 

 Vergabe Erdbau- und Abbrucharbeiten an die Firma Fiegl Tiefbau GmbH um € 
103.368,00 brutto. 

 Vergabe Betonschneidearbeiten an die Firma Staggl Kernbohrungen und 
Schneidetechniken, Arzl um € 14.160,00 brutto. 

 
 

7 Berichte aus der 5. und 6. Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und 
Katastrophenschutz 
 
5. SiA-Sitzung: 
 
 

Es liegen keine Berichte vor. 
 
6. SiA-Sitzung 
 
Am 29.11. fand ein Zoom Meeting vom Land Tirol mit Gemeinden vom Bez. Innsbruck-Land 
bezüglich Blackout statt. Es war sehr interessant und informativ. 
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8 Anträge und Berichte aus der 3. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Mobilität 
 

8.1 Zustimmung Regiobus Seefeld 
 
Grundsätzlich werden die Fahrzeiten der Strecke Telfs/Mösern ganzjährig und ganztätig 
durchführt (Excel) - Steigerung von den Buszeiten  
Kosten Seefelder Plateau - ca. 2 Mio. (kleiner Teil betrifft Seefeld/Telfs) 
VVT - € 900.000,00 
TVB - € 500.000,00 
€ 66.000,00 würde die Gemeinde Telfs betreffen. 
Die derzeitigen Kosten liegen bereits bei ca. € 20.000,00. 
Auch zum Interalpenhotel und Richtung Mittenwald werden Busse fahren. Alle Gäste mit 
Schiausrüstung können im Winter kostenlos mitfahren. 
Das Neukonzept ist ein großer Schritt im Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. 
Man will Mösern wieder mehr an sich binden. Beispiel - man kann am Sonntag schwimmen 
gehen in Telfs. 
Überlandbusse (Postbusse) sind bereits vorhanden - Sagl wird mit diesem System nahezu 
perfekt miteingebunden. 
Die Busverbindung 434 wird bereits ab Dezember anfangen. Der Start der Busverbindung 
431 ist für Juni 2023 in Planung.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig Budgetmittel in der Höhe von € 66.000,00 für 
die Strecke 431 und 434 freizugeben und diese im Budget 2023 zu berücksichtigen. 
Der noch seitens des VVT auszuarbeitende Vertrag wird dem GV zur 
Beschlussfassung vorgelegt.   
 
 

8.2 Berichte 
 
Obmann GV Walch berichtet über die Themen aus der 3. Sitzung des Ausschusses für 
Verkehr und Mobilität: 
 

 Antrag SPÖ - gestellt von GR DI Windisch (GRÜNE) - E-Bike-Konzept Telfs 
 

Derzeit ist das Gesamtradkonzept in Arbeit. Man versucht hier mit dem Planungsverband 
zusammenzuarbeiten. 

 

 Verkehrsregelung - Am Fuchsbühel 
 

Seitens Anrainern erging die Anfrage bzw. der Wunsch, dass im Bereich Am Fuchsbühel 
21/Unterbirkenberg 39d die Straße durch zb. Blumentröge etc. gänzlich abgesperrt wird. 
Aufgrund des fehlenden Umkehrplatzes bzw. Wendehammers im Bereich 
Unterbirkenberg 39d ist eine Sackgassenausbildung hier leider nicht möglich. 

 
 

 Kreuzungsbereich Kirchstraße - Hotel Munde 
 

Im Zuge der Verordnungsprüfungen durch die BH Ibk wurde das auf der linken Seite 
angebrachte Stoppschild entgegen der Kirchstraße beanstandet und auf die rechte 
Straßenseite der Zu- und Abfahrt zur Tiefgarage versetzt. Durch die Situierung eines 
Blumentroges an der südöstlichen Gebäudeecke des Objektes Kirchstraße 1 könnte 
eventuell auch eine Verkehrsregelung mittels Rechtsregel möglich sein. Dies wird im 
Rahmen des Gutachtens – Fußgängerzone abgehandelt.  
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 Kirchstraße - Allgemein 
 

Hier ergingen einige Anfragen, ob es nicht Sinn machen würde, die Einbahnregelung bzw. 
Gegenverkehrsregelung im Bereich der Kirchstraße zu überprüfen.  
Dies wird im Rahmen des Gutachtens – Fußgängerzone abgehandelt.  

 
 

 Verkehrssituation Wassertal 
 

Ein Anrainer möchte hier eine Wohn- und Spielstraße. Dies würde aufgrund der 
Verbauung und der sich damit verbundenen Verkehrsfrequenz der zu- und abfahrenden 
Anrainer eine Gefährdung der spielenden Kinder darstellen. Daher ist hier eine 
Verordnung einer Wohn- und Spielstraße nicht zielführend.  

 
 

 Bericht StVO-Novelle 
 

Im Oktober 2022 ist die 33. StVO-Novelle ist erschienen. 
 
Obmann Walch erklärt auf die Frage von VBgm. Schuchter, dass beim 
Einbergerschulzentrum ein Gutachten zu einer Schulstraße erstellt wird, damit der 
ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden kann. 
 
Bgm. Härting hätte die Zeiten des Fahrverbotes gerne auch am Nachmittag.  

 
 

9 Berichte aus der 3. Sitzung des Ausschusses für Kunst und Kultur 
 
Obfrau GR Schromm berichtet wie folgt: 
 
Die Bücherei hatte mit Stand Herbst 4 Lesungen und eine gemeinsame Veranstaltung mit 
der Villa Schindler. Die Lesungen waren unterschiedlich von Klaus Rohrmoser bis zu den 
Grabreden von Slupetzky, wurden fast immer von Musik begleitet und von ca. 280 Menschen 
besucht. 
Das Buch „Aufwachsen in Telfs“, ein im Lockdown begonnenes Projekt über Geschichten 
über das Kindsein in Telfs, hat 38 Beiträge. Es wurde vom Haymonverlag herausgegeben 
und am 2. Dezember in der Villa Schindler präsentiert.  
Ein Escaperoomspiel ist für die Zukunft geplant. Die Bücherei sieht sich als leistungsfreier 
Raum und ein Ziel auch darin, Kinder aus der Isolation zu holen (sowohl zum gemeinsamen 
Zocken als auch bei Hausübungsrunden). 
Zahlen: 38 Ehrenamtliche, ca. 3.000 ehrenamtliche Stunden bis jetzt im Jahr, 1.468 
Ausweise, 28.000 Ausleihen, weniger Ebooks 60-70/Monat (eher Pensionist*innen). 
 
Die Museen im Noaflhaus und der Villa Schindler hatten 7 Ausstellungen und eine 
Kooperationsausstellung. Sepp Schwarz, Paul Flora, wandernde Frauenzimmer in der Villa 
Schindler wurden von 1.003 Besucher*innen gesehen, es gab 22 Führungen, 10 
Begleitveranstaltungen. Die Ausstellungen von Urban Sterzinger, Luna AlMousli, Hans Gapp 
und Albert Ennemoser sowie die beiden Museen im Noaflhaus wurden von 1068 Menschen 
besucht. Hier gab es 24 Führungen bzw. museumspädagogische Aktionen sowie 9 
Begleitveranstaltungen. 
Es sind 7 Ehrenamtliche bei den Museumsdiensten behilflich. 
 
Die Veranstaltungen der Sport- und Veranstaltungszentren in Telfs laufen seit März ohne 
Einschränkungen und die verschobenen Events konnten aufgeholt werden. Trotz Steigerung 
im Vergleich zu Coronazeiten sind die Besucherzahlen wie überall noch etwas schleppend, 
aber zufriedenstellend. Die Events in Telfs haben eine gute Breite abgedeckt – von Musicals 
über Söhne Mannheims bis zu Josh.  
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2023 wird es eine Kunstkampagne in der Marktgemeinde geben. Es ist eine Fortführung der 
„Wir sind Telfs“-Imagekampagne.  
Ein Arbeitsgremium mit Mitarbeiter*innen der Gemeinde und Künstler*innen wird die 
Kampagne mit den Begleitmaßnahmen und Events genau ausarbeiten. Ziel ist zum einen 
eine Vernetzung der Künstler und zum anderen eine Bewusstseinsschaffung in der 
Bevölkerung für die Kunst, die in Telfs geschieht. Die Kunstkampagne beinhaltet die 
Bereiche Musik, bildende Kunst als auch Wortkunst. Fragen nach Gagen und Auswahl der 
Künstler*innen werden im Gremium noch weiter erarbeitet. 
 
GR Pöschl bedankt sich bei GR Schromm für die Arbeit für die Kultur in Telfs.  
 
 

10 Anträge und Berichte aus der 4. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie 
 

10.1 Ausschreibung Müllfahrzeug 
 
Da das Müllfahrzeug nach 6 Jahren im Dauereinsatz bereits wieder in die Jahre gekommen 
ist (Leasing mit 31.03.2022 ausgelaufen) und es nun vermehrt zu größeren Reparaturen 
kommt, ist es notwendig, entweder ein neues Fahrzeug anzuschaffen oder die Müllabfuhr 
fremd zu vergeben. 
 
Aus Sicht des Referates VI ist gerade in Hinblick auf die momentanen Preissteigerungen 
(zusätzliche Erhöhung Fa. Höpperger bereits ab 1. September 2022 + 8%) gerade bei einer 
möglichen Fremdvergabe auf jeden Fall mit einer Verteuerung von insgesamt mindestens 15 
% im Vergleich zur Eigenabfuhr zu rechnen. Diese Verteuerung müsste den Bürgern bei den 
Müllgebühren weiterverrechnet werden um kostendeckend zu sein. Aus diesem Grund wird 
empfohlen wieder ein Müllfahrzeug auszuschreiben. 
 
Die Kosten hierfür stellen sich wie folgt dar (Basis Personal- und IH-Müllfahrzeug Netto-
Kosten HH 2021 sowie aktuelle rabattierte Netto- Kosten für LKW-Miete mit Verlader für alle 
Abfuhrtermine): 
 

Gesamtkosten neues Fahrzeug inkl. Personal und Instandhaltung 198.805,66 

  

Kosten Restmüllabfuhr extern gem. Abfuhrplan 92.112,00 

Kosten Biomüllabfuhr extern gem. Abfuhrplan 138.400,00 

Gesamtkosten extern 230.512,00 

Gesamtkosten inkl. Preisanpassung Höpperger 9/2022 248.952,96 

Mehrkosten Abfuhr extern inkl. Preisanpassung 50.147,30 

 
Da heuer auch das Leasing ausgelaufen ist soll daher schnellst möglich ein neues Fahrzeug 
ausgeschrieben werden und wieder wie gehabt mittels Leasing finanziert werden. 
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, ein neues Müllfahrzeug auszuschreiben, das 
Fuhrparkmanagement soll eine dementsprechende Ausschreibung in Abstimmung mit 
der Fachabteilung vorbereiten.  
 
 

10.2 Berichte 
 
Obfrau GR Springer berichtet wie folgt: 
 

 Wahl des Obmannes/Obfrau 
 
Aufgrund des Ausscheidens von Cornelia Hagele hat der Ausschuss aus der Mitte der 
stimmberechtigten Mitglieder einen neuen Obmann zu wählen.  
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Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Energie wählten einstimmig Frau GR 
Cornelia Springer zur Obfrau.  

 

 Veranstaltungsrichtlinien neu 
 
Wie bereits im Telfer Klimakatalog beschlossen, sollen die Veranstaltungsrichtlinien neu 
ausgearbeitet werden. Es liegt nun ein Entwurf mit dem Titel „Telfs schaut drauf“ - 
Nachhaltigkeitsgütesiegel für Veranstaltungen in der Marktgemeinde Telfs erarbeitet 

 
Stufe 1 - „Telfs schaut drauf - Standard“ - Muss-Maßnahmen 
Ohne die Erfüllung der Muss-Maßnahmen werden Veranstaltungen durch die 
Marktgemeinde nicht mehr subventioniert. 
 
Stufe 2 - „Telfs schaut drauf – Spezial“ - Muss-Maßnahmen + 5 erfüllte Soll/Kann Punkte 
Bei Erreichen dieser Stufe erhöht die Marktgemeinde die zugesagte Subvention 
automatisch um 10%. 
 
Stufe 3 - „Telfs schaut drauf – Premium“ - Muss-Maßnahmen + 10 erfüllte Soll/Kann 
Punkte 
Bei Erreichen dieser Stufe erhöht die Marktgemeinde die zugesagte Subvention 
automatisch um 20%. 
 
Sobald die Richtlinien endgültig fertig ausgearbeitet sind, werden diese zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 

 

 

 Umweltzeichen für Destinationen 
 

In Kooperation mit dem TVB Seefeld und auch der Marktgemeinde Telfs wird das 
österreichische Umweltzeichen für Destinationen angestrebt. 

 
 

11 Berichte aus der 4. Sitzung des Überprüfungsausschusses 
 
Obmann-Stv. GR Mühl berichtet wie folgt: 
 
1) Die Bank- und Kassenstände zum 21.11.2022 betrugen € 3.358.767,40, wobei davon ein 

Betrag in Höhe von € 1.163.528,89 auf die Sparbücher transferiert wurde. Sämtliche 
Kontoauszüge, Journale und die unverbuchten Belege wurden vorgelegt und stimmen auf 
den Cent überein. 
Bemerkt wurde auch, dass wir über einen genehmigten Kontokorrentkredit in Höhe von € 
2,0 Mio. verfügen, jedoch das ganze Jahr nie in Anspruch genommen haben.  

 
2) Vom Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 14.10.2021 einstimmig das Projekt 

„Leonardo“ beschlossen. Dabei handelte es sich um ein Bürgerbeteiligungsprojekt für die 
Straßenbeleuchtung. Insgesamt wurden € 187.000,00 an Darlehen von den Bürgern 
aufgenommen. Jeder einzelne Darlehensvertrag wurde aufsichtsbehördlich genehmigt. 
Die erste Auszahlung erfolgt am 01.12.2022. 
Laut Abt.-L. Auer wurde die Vergabe der Materialien durch die Abt. IVa in 
Zusammenarbeit mit den GWT durchgeführt. Bisher konnten 850 Lichtpunkte auf LED 
umgestellt werden. Die Vergabe erfolgte an die Fa. AE Schreder. Die Preise für die 
Lichtpunkte sind inzwischen um 30% gestiegen. Die Bestellung für die Umstellung auf 
LED wurde rechtzeitig vor der Teuerung durchgeführt. Der Ablauf der Umstellung bzw. 
der Tausch der Lichtpunkte wurde ausführlich erklärt. Insgesamt sollen noch 2.200 
Lichtpunkte auf LED umgestellt werden. 
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3) Es wurde über die jeweiligen Straßenbaumaßnahmen 2022 berichtet und die jeweiligen 
Abrechnungen vorgelegt. Im Voranschlag wurden inkl. des Nachbeschlusses (Straße 
Lottensee) € 1.124.200,00 veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen im Straßenbau € 
150.000,00. 
Für den Straßenbau gibt es einen laufenden Rahmenvertrag mit der STRABAG der noch 
bis Ende 2023 läuft. Der Vorteil ist, dass wir dadurch auch in diesem Bereich nicht von 
den Teuerungen betroffen sind, aus diesem Grund wird auch im Jahr 2023 massiv 
saniert. Ab 2024 wird es dann einen neuen Rahmenvertrag geben, dieser wird nächstes 
Jahr ausgeschrieben. 

 
4) Der Stand der Stunden für die Mitarbeiter der Abteilung IVa wurde vorgelegt und geprüft. 

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass zwar bei den Mehrstunden 207 Stunden 
aufgebaut, allerdings bei den Urlaubsstunden 825 Stunden abgebaut wurden. Die 
Mehrstunden betreffen hauptsächlich die Raumpflegerinnen, die ihre Stunden in den 
Ferien abbauen.  

 
5) Seit die Marktgemeinde den Service der Security Firma in Anspruch nimmt, sind Schäden 

durch Vandalismus so gut wie ganz zurück gegangen. In den Wintermonaten wird der 
Service nur gezielt in Anspruch genommen wird. Der Aufwand beträgt jährlich rd. 
€ 20.000,00 
Über die Sinnhaftigkeit wurde vom Überprüfungsausschuss diskutiert und empfohlen, 
dass dies dem Sicherheitsausschuss zugewiesen wird.  

 
6) Das Kontoblatt der Haushaltsstelle Säuglingspakete wurde vorgelegt. Im Jahr 2022 

wurden € 10.000,00 veranschlagt und bis Dato ein Betrag in Höhe von € 8.285,97 
verbraucht.  

 
7) Für die Heimhilfen wurde im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von € 1.777,50 ausbezahlt, 

wobei die letzte Zahlung im August 2022 erfolgte. 
Für die Tagesmütter, diese aufgrund des Kinderbetreuungsgesetztes vom Land Tirol 
verrechnet werden, wurde ein Betrag in Höhe von € 72.555,37 ausbezahlt. 
Der Überprüfungsausschuss empfahl, dass sich der Sozialausschuss mit dem Thema 
Familienhilfe und Tagesmütter auseinanderzusetzen 

 
GR Stillebacher regt an, Teile der vorhandenen liquiden Mittel für Investitionen einzusetzen, 
um die Zinsbelastung zu reduzieren.  
 
 

12 Anträge und Berichte aus der 7. und 8. Sitzung des Bau- und 
Raumordnungsausschusses inkl. Fortschreibung ÖRK 
 

12.1 Bebauungsplanänderung B155b-22 und Ergänzender Bebauungsplan E303-22, Gst .114/2, 
Bereich Obermarkt 
 
Die Liegenschaft Obermarktstraße 21, Gste .114/1 u. 114/2 hat den Eigentümer gewechselt. 
Auf den beiden Parzellen befindet sich das zweigeteilte Betriebs- und Wohngebäude, das im 
Erdgeschoß die ehemalige Malereiwerkstätte mit Nebenräumen und Verkaufsraum 
beinhaltet. Im Obergeschoß befindet sich die Wohnung der ehemaligen Eigentümer- und 
Betreiberfamilie. Das Gebäude besteht aus zwei oberirdischen Geschoßen und einem 
darüber liegenden nicht ausgebauten Dachboden. 
Das Gebäude verläuft von der Obermarktstraße bis zur Zollergasse durchgehend, durch 
Rücksprung des Erdgeschoßes ist auf Privatgrund eine öffentliche, zum Teil überbaute Fuß-
gängerverbindung zwischen beiden Straßen berücksichtigt. Am Gebäude wurden in den 
letzten Jahrzehnten keine baulichen Sanierungen mehr vorgenommen. 
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Die aktuelle Eigentümerin beabsichtigt auf Grund des baufälligen Zustandes das gesamte 
Gebäude abzubrechen und einen Neubau zu errichten.  
 
Die Gestaltung des Neubaus ist in Abstimmung mit den Grundsätzen der in Ausarbeitung 
befindlichen Revitalisierungszone für den Ortskern mit Abklärung durch das Bauamt erfolgt. 
Der Wiederaufbau hält sich in Erscheinungsbild und Materialität im Grundsatz an den Altbe-
stand. Für den Neubau ist ein zusätzliches Geschoß geplant (EG, zwei OG mit darüber lie-
gendem kalten Dachraum). Das Erdgeschoß beinhaltet zur Gänze eine betriebliche Nutzung. 
In den beiden Obergeschoßen entstehen insgesamt vier Eigentumswohnungen. Die KFZ-
Stellflächen sind von der Zollergasse aus zugänglich im überdeckten EG-Bereich geplant. 
 
Für den gegenständlichen Bereich besteht ein rechtsgültiger Bebauungsplan (B 155-20). Für 
die Projektumsetzung ist für die Gste .114/1 u. .114/2 die Änderung des bestehenden 
Bebauungsplanes sowie die Erlassung eines ergänzenden Bebauungsplanes erforderlich. Im 
ergänzenden Bebauungsplan werden die Bebauungsregeln (detaillierte zulässige Gebäude-
höhen, Gebäudesituierung, Dachneigungen und Firstrichtung) auf die vorliegende Planung 
abgestimmt. 
 
Im stattgefundenen Planungsgespräch nach TROG wurde zwischen Antragstellerin und 
MGT in Kurzfassung unter Pkt. IV nachstehende Vereinbarung getroffen: 
- Wohnungsvergabe von drei der vier Wohnungen bevorzugt an Telfer Personen bzw. Fa-

milien (Begriffsdefinition Telfer lt. Vereinbarung); 
Nutzung der Wohnungen ausschließlich nur durch die Eigentümer möglich; (zeitlich auf 12 
Monate nach Baubeginn beschränkt); 

- Nutzung aller Wohnungen als Hauptwohnsitz; 
- Festlegung einer Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung der Vereinbarung; 
- Anführung der vereinbarten Regelungen in den Verkaufsunterlagen; 
- Festlegung der Nutzungen (EG: Geschäftslokal; 1.+2.OG: Wohnzwecke als Hauptwohn-

sitze); 
- Verpflichtung zur Berücksichtigung von Telfer bzw. in der Region ansässigen Firmen bei 

der Bauausführung; 
- Zeitlich beschränkte Fassaden- und Werbebeleuchtung am Gebäude; 
- Verpflichtung zur Ausführung von Fahrradabstellplätzen; 
- Abtretung einer Fläche von ca. 7 m² für die fußläufige Durchgängigkeit Obermarkt – 

Zollergasse zur Gänze auf öffentlichem Gut der MGT lastenfrei um € 170,00 je m² (Inka-
merierung); 
Gestattung zur Überbauung des öffentlichen Gutes laut vorliegendem Projekt (betrifft Ge-
bäudeteile Obergeschoße, Vordächer, Balkone); 

- Festlegung äußere Gestaltung (Fassadenfarbe, Dachdeckung, Fenster, Farbgebung bzw. 
Materialwechsel Fensterbögen); 

 
Aus wirtschaftlichen Gründen wurde im Sommer 2022 ein neues Projekt eingereicht, das ein 
weiteres Geschoss am Gebäude Richtung Zoller-Gasse vorsieht. In Abstimmung mit dem 
Bauamt wurde die Dachform so angepasst, dass einerseits die geplante PV-Anlage auf der 
AK nicht vollständig verschattet wird bzw., dass das Orts- und Straßenbild an der 
Zollergasse gewahrt bleibt.  
 
Stellplätze können keine weiteren nachgewiesen werden (vier Stück); diese müssen im 
Bauverfahren über die Ausgleichsabgabe oder innerhalb von 300 m nachgewiesen werden.  
 
Die Gestaltung des Objektes an der Obermarkt-Straße wurde nunmehr in moderner 
Architektur geplant. 
 
Die privatrechtliche Vereinbarung wurde auf den aktuellen Stand angepasst. Das 
Vergaberecht liegt nun bei vier Wohnungen von fünf. 
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Die raumplanerische Stellungnahme liegt vor. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig gemäß §§ 66 TROG 2022 idF LGBl 43/2022 die 
Auflage und Erlassung des Bebauungsplanes B155b-22 und E303-22 für Gst .114/2 KG 
Telfs, Obermarktstraße, entsprechend den Planunterlagen und der raumplanerischen 
Stellungnahme des Bauamtes. 
 
Der Beschluss der Erlassung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass dazu 
bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine Stellungnahmen ein-
langen. 
 
 

12.2 Flächenwidmungsplanänderung 2022-00014 – einheitliche Widmung des Bauplatzes, Gst 
2697, Bereich Vinzenz-Gredler-Straße 
 
Auf dem Grundstück Gst 2697, Vinzenz-Gredler-Straße 2 und 4, befindet sich die 
landwirtschaftliche Hofstelle “Hackele” mit der Hof-Betriebsnummer 3807878. Die nördliche 
Widmungsgrenze entspricht noch dem Flächenwidmungsplan 1979, das Grundstück wurde 
jedoch erweitert und weist somit 2 verschiedene Baulandwidmungen auf. Eine einheitliche 
Bauplatzwidmung gem. § 2 (12) TBO ist nicht gegeben. 
Im Hinblick auf die Übergabe des Hofes und in Anbetracht einer eventuellen Errichtung eines 
landwirtschaftlichen Nebengebäudes an der nördlichen Grundgrenze, wird der Antrag auf 
eine einheitliche Widmung des Grundstückes gestellt. 
 
Besteht auf dem betreffenden Widmungsbereich eine bestehende Nutzung, die nicht im 
Einklang mit den Widmungsbestimmungen steht, so stellt dies grundlegend keinen 
Widerspruch dar, da eine weitere Nutzung der Gebäudebestände und Erweiterung in einem 
geringfügigen Ausmaß weiterhin zulässig ist. Je nach Widmungsfestlegung kommen hierzu 
folgenden Bestimmungen im TROG zum Tragen:  
§ 40 (8) Bestehen auf Grundflächen, die als ein Mischgebiet gewidmet sind oder für die eine 
Festlegung nach Abs. 2 zweiter Satz oder Abs. 5 zweiter Satz getroffen wurde, rechtmäßig 
bereits Gebäude für andere als nach den Abs. 1 bis 5 und 7 zulässige Betriebe oder 
Einrichtungen, so dürfen darauf auch Gebäude für diese Betriebe oder Einrichtungen 
errichtet werden, wenn dadurch 
a) gegenüber dem Baubestand im Zeitpunkt der Widmung als Mischgebiet bzw. der 
Erlassung der betreffenden Festlegung die Baumasse mit Ausnahme jener von 
Nebengebäuden um insgesamt nicht mehr als 20 v. H., höchstens jedoch um 400 m³, 
vergrößert wird und die betriebliche oder sonstige Tätigkeit gegenüber diesem Zeitpunkt 
höchstens geringfügig erweitert wird und 
b) die Wohnqualität im betreffenden Gebiet, insbesondere durch Lärm, Geruch, 
Luftverunreinigungen oder Erschütterungen, nicht wesentlich oder, sofern vom betreffenden 
Betrieb bzw. von der betreffenden Einrichtung eine solche Beeinträchtigung bereits ausgeht, 
nicht mehr als bisher beeinträchtigt wird. 
 
In diesem Sinne kann aus raumordnungsfachlicher Sicht die einheitliche Ausweisung von 
Allgemeinen Mischgebiet empfohlen werden. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig gemäß § 68 Abs. 3 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, den von der 
Marktgemeinde Telfs ausgearbeiteten Entwurf vom 21.11.2022, mit der 
Planungsnummer 357-2022-00014, über die Änderung des Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Telfs im Bereich 2697 KG 81310 Telfs durch 4 Wochen hindurch 
zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
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Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der 
Marktgemeinde Telfs vor: 

 
Umwidmung 
 
Grundstück 2697 KG 81310 Telfs 
rund 324 m² 
von Wohngebiet § 38 (1) 
in 
Allgemeines Mischgebiet § 40 (2) 
 

Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem 
Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- 
und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 
berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.  
 
 

12.3 Berichte 
 
7. BA-Sitzung 
 
Obmann GR Hell berichtet über folgende Themen aus der 7. Sitzung des Bau- und 
Raumordnungsausschusses: 
  

 ÖRK 2.0, Bericht Stand der Fristverlängerung 

 ÖRK 2.0, Bevölkerungsentwicklung bis 2036 

 ÖRK 2.0, Baulandbedarf bis 2036 

 ÖRK 2.0, Festlegung von Inhalten der baulichen Entwicklung 

 ÖRK 2.0, Festlegungen im Freiland 

 ÖRK 2.0, Empfehlung der Bekanntmachung der Fortschreibung in der Bevölkerung laut § 
63 (1) TROG im Internet und Gemeindezeitung 

 
 

8. BA-Sitzung 
 
Änderung ÖRK und Flächenwidmungsplanänderung 2022-0000X, Rückwidmung Gst 3369/4, 
Bereich Krehbachgasse 
 
Obmann GR Hell berichtet, dass darüber im Ausschuss diskutiert und mehrheitlich 
beschlossen wurde, diese Angelegenheit evident zu halten und im künftigen, derzeit in 
Planung befindlichen ÖRK, abzuhandeln. 
 

13 Berichte aus der 4. Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kinderbetreuung 
 

 Ideenpräsentation einer weiteren privaten Kinderbetreuungsmöglichkeit durch Frau Siegele 
 
Es wurde vereinbart, dass Obmann Hannes Augustin und Daniela Faistenauer mit Frau 
Siegele noch einmal Kontakt aufnehmen und ihre Wünsche und Möglichkeiten konkreter 
ausloten. 
 

 
  

Fra
u H

ofe
r S

ab
in

e 

27
.02

.20
23

15
:5

1:
11



 8. Sitzung des Gemeinderates am 15. Dezember 2022 

 - 78 -  

 Vorstellung des Projektsteuerungsablaufs durch die Communalp GmbH bezüglich Einberger-
Schulzentrum 
 
Es erfolgte eine Vorstellung der beteiligten Personen durch die Communalp und der 
konkreten Herangehensweise im Einberger-Schulzentrum. 
Da sich die Ausführungen momentan ausschließlich auf die beiden Volksschulen und die 
Walter-Thaler-Schule konzentrieren, wurde die Communalp ersucht, ein entsprechendes 
Nachtragsangebot unter Einbeziehung der Mittelschulen und der PTS zu erstellen. 
 
Für einen ersten Workshop unter Leitung der Communalp wurde der 19.12.2022 im 
Einberger-Schulzentrum vereinbart. Teilnehmer werden die drei DirektorInnen, der Leiter der 
STB Thomas Schöpf, Abteilungsleiterin Faistenauer Daniela und die Mitglieder des BiA sein. 
 
Der Obmann ersucht, mögliche Exkursionstermine am 26. oder 27.01.2023 zur Schule am 
See in Hard/Vorarlberg vorzumerken und nach Möglichkeit um Teilnahme, da es sich hierbei 
um ein gelungenes Beispiel eines Schulneubaus – vergleichbar mit Telfs - handelt. 
 
 

14 Anträge und Berichte aus der 3. Sitzung des Ausschusses für Sport und Vereinswesen 
 

14.1 Laufveranstaltung - "In Telfs Laft's" 
 
Bgm. Härting gibt einen Kurzbericht zum Telfs-Lauf am 1. Oktober 2022.  
 
In der Ausschuss-Sitzung wurde über eine Weiterführung der Telfer Laufveranstaltung im 
nächsten Jahr und evtl. Wiedereinführung des Mundemarsches beraten:  
 
Vorschau bzw. möglicher Ausblick:  
 
IN TELFS LAFT’S GOES MUNDEMARSCH:  
Datum: 30. September 2023 
 
MUNDEMARSCH NEU: 
 
30 km, 6 km, 2056 hm 
über den Klammsteig und Rauthhütte 
 
Termin:  
Überlegung ob gleichzeitig mit “In Telfs Laft’s” 
 
Start: 07:00 Uhr 
Zielschluss: 18:00 Uhr 
 
Der Ausschuss für Sport und Vereinswesen plant, die Veranstaltung “In Telfs Laft’s” am 30. 
September 2023 wieder durchzuführen und die Entscheidung zur Durchführung des 
Mundemarsches 2023 nach Erstellung eines Grobkonzeptes und Abklärung der 
Finanzierung (Beteiligung TVB’s, etc.) im Jänner 2023 zu treffen.  
 
 

14.2 Vorplatz Jugendzentrum - Anschaffung Outdoor-Trainingsgeräte 
 
Der Vorplatz beim Jugendzentrum “Chilli” wurde neu gestaltet. Es wurde angedacht, dort 
noch Outdoor-Trainingsgeräte zu installieren.  
 
Für die Errichtung eines solchen Workoutparks ist voraussichtlich mit Kosten in Höhe von ca. 
€ 33.000,00 netto zu rechnen.  
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Seitens der Landesregierung ist mit einer Sportstättenförderung in Höhe von 20 % zu 
rechnen.  
 
Die Mitglieder des Ausschusses für Sport und Vereinswesen sind der Meinung, dass solche 
Geräte eine Bereicherung für Telfs wären. Sowohl der Standort als auch das 
Traningsangebot, welches auch von Vereinen genutzt werden könnte, wäre ideal.  
Die Auswahl der Geräte sollte noch mit den Vereinen, welche die Geräte auch benutzen 
würden, kurz abgestimmt werden.  
 
GR Springer verlässt um 20:19 Uhr die Sitzung 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Errichtung eines Workoutparks am 
Vorplatz des Jugendzentrums “Chilli” im Jahr 2023 umzusetzen.  
 
 

14.3 Berichte 
 

 Rückblick und Ausblick - Dorffest 
 
Obmann Bgm. Härting gibt einen Rück- und Ausblick als Organisator des Telfer Dorffests.  
 
Für das nächste Dorffest wäre eine “junge Bühne” angedacht, auf welcher ein DJ und Bands, 
welche die Jugend ansprechen (zB Jesse, o.ä.), auftreten.  
 
Die Ausschussmitglieder sprachen sich gegen die Einführung eines “Cashless-Pay-Systems” 
beim Dorffest aus. Da es sich hier um eine Veranstaltung für Jung und Alt handelt, möchte 
man besonders den älteren Menschen den Besuch nicht erschweren.  
 
Berichte Sportinfrastruktur 
 
Obmann Bgm. Härting berichtet über folgende Themen betreffend Sportinfrastruktur:  
 

 Skaterplatz  

 Kunstrasenplatz Bundesschule  

 Kraftraum für Vereine  
 
Ausblick Sportveranstaltungen 
 
Bgm. Härting berichtet über kommende Sportveranstaltungen:  
 

- Sportlerball am 21. Jänner 2023 
- Telfer Skitag (Ski-Schwimm- & Ski-Tennis-Kombi) am 19. Februar 2023 
- Superbowl-Party am 12. Februar 2023 

 

 
Wahl Obmann/Obfrau 
 
Obmann Bgm. Härting informiert, dass er seinen Amtsverzicht als Obmann des Ausschusses 
für Sport- und Vereinswesen eingereicht hat.  
 
 

Die Mitglieder des Ausschusses für Sport- und Vereinswesen wählten einstimmig GR Simon 
Lung zum Obmann.  
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15 Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 
GR Pöschl weist mit Nachdruck darauf hin, dass der notwendige Weitblick wie bei der 
Rücklage stationäre Pflege/Altenwohnheim auch beim notwendigen Ausbau der Mobilen 
Pflege dann vorhanden sein muss. 
 
GR Brunner ersucht, die Infos zu den Gemeinderatssitzungen im SessionNet schon früher 
freizuschalten. 
 
Bgm. Härting wird sich darum bemühen, allerdings werden nicht alle Unterlagen vollständig 
freigeschaltet werden können. 
 
GR Springer nimmt um 21:25 Uhr wieder an der Sitzung teil.  
 
 

16 Personelles 
 
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit! 
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt Bgm. Christian Härting um 
21:58 Uhr die Sitzung. 
 
 
 Die Schriftführerin: Der Bürgermeister: 

 
 
 Sabine Hofer Christian Härting 
 
 
 Die Mitglieder des Gemeinderates: 
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